734.71
Stromversorgungsverordnung

(StromVYV)

vom 14. Mérz 2008 (Stand am 1. Januar 2026)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestiitzt auf Artikel 30 Absatz 2 des Stromversorgungsgesetzes vom 23. Mirz 20071
(StromVG),

verordnet:

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

I Diese Verordnung regelt die erste Phase der Strommarkt6ffnung, in welcher die fes-
ten Endverbraucher keinen Anspruch auf Netzzugang nach Artikel 13 Absatz 1
StromVG haben.

2 Die Bestimmungen des StromVG, mit denen die Voraussetzungen fiir eine sichere
Elektrizititsversorgung geschaffen werden, gelten auch fiir das Bahnstromnetz nach
Artikel 14a Absatz 2 StromVG. Es gelten insbesondere die Artikel 4 Absatz 1 Buch-
staben a und b, 8, 9 und 11 StromVG, nicht jedoch Artikel 8a StromVG.2

3 Ein Frequenzumrichter innerhalb eines 50-Hz-Kraftwerks gilt nicht als Endverbrau-
cher fiir den Teil der Elektrizitit, den das 50-Hz-Kraftwerk erzeugt und zeitgleich in
einer Ortlich-wirtschaftlichen Einheit in das 16,7-Hz-Netz einspeist.>

3bis Die mit dem 50-Hz-Ubertragungsnetz verbundenen Ein- beziehungsweise Aus-
speisepunkte des Bahnstromnetzes gelten als ein einziger Ein- beziehungsweise Aus-
speisepunkt.4

4 Das StromVG und diese Verordnung gelten auch fiir grenziiberschreitende Elektri-
zitétsleitungen des Ubertragungsnetzes, die mit Gleichstrom betrieben werden, und
die erforderlichen Nebenanlagen.

Art. 2 Begriffe
I'In dieser Verordnung bedeuten:

a. Fahrplan: in Leistungsmittelwerten vereinbarte Zeitreihe iiber die Lieferung
bzw. den Bezug von elektrischer Energie in einem bestimmten Zeitraum;

AS 2008 1223

1 SR734.7

2 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

3 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025

(AS 2024 706).
4 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 30. Jan. 2013 (AS 2013 559). Fassung gemiss Ziff. 1
der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 706).
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Ein- bzw. Ausspeisepunkt: Netzpunkt, an welchem ein eingehender bzw. ausge-
hender Energiefluss erfasst und gezdhlt oder registriert wird (Messpunkt);

Bilanzmanagement: Gesamtheit der technischen, organisatorischen und ab-
rechnungstechnischen Massnahmen zur stindigen Aufrechterhaltung der
elektrischen Energie- und Leistungsbilanz im Elektrizititssystem; dazu geho-
ren insbesondere Fahrplanmanagement, Messdatenmanagement und Bilanz-
ausgleichsmanagement;

Endverbraucher mit Grundversorgung: feste Endverbraucher und Endver-
braucher, die auf den Netzzugang verzichten (Artikel 6 Absatz 1 StromVG).

2 zum Ubertragungsnetz gehdren insbesondere auch:

Leitungen inklusive Tragwerke;

Kuppeltransformatoren, Schaltanlagen, Mess-, Steuer- und Kommunikations-
einrichtungen;

gemeinsam mit anderen Netzebenen genutzte Anlagen, die mehrheitlich im
Zusammenhang mit dem Ubertragungsnetz genutzt werden oder ohne die das
Ubertragungsnetz nicht sicher oder nicht effizient betrieben werden kann;

Schaltfelder vor dem Transformator beim Ubergang zu einer anderen Netz-
ebene oder zu einem Kraftwerk, ausgenommen Schaltfelder beim Ubergang
zu einem Kernkraftwerk, soweit sie fiir die Sicherheit des Betriebs dieses
Kernkraftwerks von Bedeutung sind.

2. Kapitel: Versorgungssicherheit
1. Abschnitt: Netzanschluss3

Art. 3

-.9

I Die Netzbetreiber legen transparente und diskriminierungsfreie Richtlinien fiir die
Zuordnung von Endverbrauchern, Elektrizititserzeugern und Netzbetreibern zu einer
bestimmten Netzebene sowie fiir die minimale Qualitit der Elektrizititslieferung pro
Netzebene fest.

5 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Nov. 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016
(AS 2015 4789).

6 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Nov. 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016
(AS 2015 4789).

7 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019
(AS 2019 1381).

8 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

9 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, mit Wirkung seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).
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Stromversorgungsverordnung 734.71

2 Sie legen entsprechende Richtlinien fiir die Abgeltung beim Wechsel von Anschliis-
sen fest.

2bis Muss ein Netzbetreiber Anschliisse aufgrund von Eigenverbrauch oder eines Zu-
sammenschlusses zum Eigenverbrauch wechseln, so werden die ihm verbleibenden
Kapitalkosten der nicht mehr oder nur noch teilweise genutzten Anlagen von den Ei-
genverbrauchern beziehungsweise von den Grundeigentiimern des Zusammenschlus-
ses anteilsméssig abgegolten. !0

3 Uber Streitfille betreffend die Zuordnung von Endverbrauchern, Elektrizititserzeu-
gern und Netzbetreibern sowie die Abgeltung beim Wechsel von Anschliissen ent-
scheidet die Elektrizitdtskommission (EICom).

2. Abschnitt: Grundversorgung!!

Art. 412 Grundversorgungstarife

I Die Verteilnetzbetreiber miissen die Grundversorgungstarife pro Kalenderjahr
(Tarifjahr) festlegen.

2 Das Entgelt fiir die in der Grundversorgung gelieferte Elektrizitét (Art. 6 Abs. 5bis
Bst. d StromVG) darf die anrechenbaren Energiekosten nicht tibersteigen.

3 Fir die Berechnung der anrechenbaren Energickosten gelten die folgenden
Grundsitze:

a.  Als anrechenbare Energiekosten gelten:

1. die Gestehungskosten einer effizienten Produktion abziiglich allfélliger
Fordermittel;

2. die durchschnittlichen Beschaffungskosten der zu angemessenen Bedin-
gungen abgeschlossenen Bezugsvertrige, die der Grundversorgung zu-
geordnet sind;

3. die Vergiitung nach Artikel 15 Absatz 1 des Energiegesetzes vom
30. September 201613 (EnG), einschliesslich der allfdlligen Vergiitung
des Herkunftsnachweises;

4. die der Grundversorgung zuzuordnenden Vertriebs- und Verwaltungs-
kosten;

5. ein angemessener Gewinn, der maximal den jahrlichen kalkulatorischen
Zinsen auf dem betriebsnotwendigen Nettoumlaufvermdgen entspricht;
das Nettoumlaufvermdgen ist auf Basis der anrechenbaren Kosten nach
den Ziffern 1-4 und unter Beriicksichtigung der Rechnungsperiodizitit
zu berechnen; es gilt der kalkulatorische Zinssatz nach Anhang 1.

10 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 7109).

Il Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

12 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

13 SR 730.0
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734.71 Elektrische Anlagen

b. Als anrechenbare Gestehungskosten einer effizienten Produktion, einschliess-
lich des Wertes der Herkunftsnachweise, gelten:

1. die Betriebskosten fiir die mit dem Betrieb der Erzeugungsanlagen direkt
zusammenhéngenden Leistungen; und

2. die Kapitalkosten, hochstens bestehend aus den kalkulatorischen Ab-
schreibungen und den kalkulatorischen Zinsen auf Basis der Restwerte
der urspriinglichen Anschaffungs- oder Herstellkosten der bestehenden
Erzeugungsanlagen per Ende des Geschéftsjahres; vor der Verzinsung
sind die jéhrlichen Abschreibungen vorzunehmen; die Verzinsung er-
folgt unter Anwendung des kalkulatorischen Zinssatzes nach Anhang 3
der Energieforderungsverordnung vom 1. November 201714 (EnFV).

c. Beider Ermittlung der durchschnittlichen Gestehungskosten der Elektrizitéts-
erzeugung aus eigenen Anlagen und aus beteiligungsbedingten Beziigen ist
unerheblich, ob die erzeugten Elektrizitdtsmengen in der Grundversorgung
oder anderweitig abgesetzt werden.

d. Die Verteilnetzbetreiber verwenden vorrangig Herkunftsnachweise, die aus
ihrer erweiterten Eigenproduktion (Art. 4 Abs. 1 Bst. cbis StromVG) stam-
men.

e. Im Rahmen der Vergiitung nach Artikel 15 Absatz 1 EnG sind die folgenden
Kosten anrechenbar:

1.  mit Abnahme des Herkunftsnachweises: maximal die Gestehungskosten
nach Artikel 4 Absatz 3 in der am 1. Juli 202415 geltenden Fassung ab-
ziiglich allfdlliger Fordermittel nach Artikel 4a in der am 1. Juli 202416
geltenden Fassung;

2. ohne Abnahme des Herkunftsnachweises: maximal der schweizweit har-
monisierte Preis nach Artikel 15 Absatz 1 EnG zum Zeitpunkt der Ein-
speisung oder die Minimalvergiitung.

4 Die Zuweisung nach Artikel 6 Absatz 5bis Buchstabe b StromVG der Bezugsver-
trige muss jeweils per 31. August fiir das nichste Tarifjahr in der Kostentrégerrech-
nung ausgewiesen werden. Neu abgeschlossene Bezugsvertrige diirfen nur soweit der
Grundversorgung zugeordnet werden, wie sie fiir die Deckung des voraussichtlichen
Verbrauchs in der Grundversorgung notwendig sind.

Art. 447 Mindestanteile aus erneuerbaren Energien

I Der Mindestanteil der erweiterten Eigenproduktion aus erneuerbaren Energien aus
dem Inland (Art. 6 Abs. 5 Bst. a StromVG), der in der Grundversorgung abgesetzt
werden muss, betragt ab dem Tarifjahr 2026 50 Prozent. Solange mindestens 80 Pro-
zent der in der Grundversorgung abgesetzten Elektrizitit aus dieser erweiterten

14 SR 730.03

15 AS 2019 1381, 3479; 2022 772

16 AS 2019 1381; 2022 772

17" Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 3. April 2019 (AS 2019 1381; 2022 772). Fassung ge-
miéss Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 706).

4/60
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Eigenproduktion stammt, miissen die Verteilnetzbetreiber diesen Mindestanteil nicht
einhalten.

2 Der Mindestanteil aus erneuerbaren Energien aus Anlagen im Inland (Art. 6 Abs. 5
Bst. b StromVG) betrdgt ab dem Tarifjahr 2026 20 Prozent der in der Grundversor-
gung abgesetzten Elektrizitit. Ist zur Erreichung dieses Mindestanteils der Abschluss
von Bezugsvertridgen erforderlich, so miissen diese eine Laufzeit von mindestens drei
Jahren haben.

3 Die Verteilnetzbetreiber legen die Prozentsitze geméss den Absédtzen 1 und 2
jeweils per 31. August fiir das néchste Tarifjahr in der Kostentrdgerrechnung (Art. 6
Abs. 4 Satz 2 StromVGQ) fest.

4 Sie miissen der EICom zum Nachweis der Einhaltung der Mindestanteile auf Ver-
langen die entsprechenden Beteiligungen und die mittel- und langfristigen Bezugs-
vertrage vorlegen.

Art. 4H18 Standardstromprodukt

Die Verteilnetzbetreiber miissen bei der Stromkennzeichnung ab dem Tarifjahr 2028
gegeniiber den Endverbrauchern, die mit dem Standardstromprodukt (Art. 6 Abs. 2bis
StromVG) versorgt werden, fiir mindestens zwei Drittel der in jedem Quartal gelie-
ferten Elektrizitit Herkunftsnachweise verwenden, die eine inldndische und
erneuerbare Herkunft des Stroms belegen.

Art. 4c19 Absicherung gegen Marktpreisschwankungen

Die Verteilnetzbetreiber miissen Strategien fiir eine strukturierte Beschaffung festle-
gen, umsetzen und dokumentieren, um sich gegen Marktpreisschwankungen abzusi-
chern. Werden zur Sicherstellung der bendtigten Elektrizitdt Bezugsvertrage abge-
schlossen, so sind diese zeitlich gestaffelt abzuschliessen.

Art. 4420 Kosten fiir Massnahmen zur Effizienzsteigerung

1'Von den Kosten, die fiir Massnahmen zur Erreichung der Zielvorgaben zur Effi-
zienzsteigerung anfallen, kann den Endverbrauchern mit Grundversorgung derjenige
Anteil belastet werden, der ihrem Anteil am Referenzstromabsatz entspricht.

2 Feste Endverbraucher und Endverbraucher, die auf den Netzzugang verzichtet haben
und die fiir die Bestimmung des Referenzstromabsatzes nicht beriicksichtigt werden
(Art. 51a Abs. 2 der Energieverordnung vom 1. November 201721 [EnV]), diirfen
nicht mit Kosten belastet werden.

3 Die Kosten sind nur anrechenbar, wenn die Verteilnetzbetreiber:

18 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 3. April 2019 (AS 2019 1381; 2022 772). Fassung ge-
miéss Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 706).

19 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 3. April 2019 (AS 2019 1381; 2022 772). Fassung ge-
miéss Ziff. T der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 706).

20 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

21 SR 730.01
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a. die Massnahmen in einem transparenten, diskriminierungsfreien und markt-
orientierten Verfahren in Auftrag gegeben haben;

b. die Nachweise von Massnahmen hochstens zu marktiiblichen Ansédtzen
erworben haben;

c. die Massnahmen kostenbasiert, jedoch hdchstens zu marktiiblichen Ansétzen
selber umgesetzt haben.

Art. 4¢22 Mitteilung von Anderungen der Grundversorgungstarife

I Die Verteilnetzbetreiber miissen Erhohungen oder Senkungen der Grundversor-
gungstarife gegeniiber Endverbrauchern mit Grundversorgung begriinden. Aus der
Begriindung muss hervorgehen, welche Kostenverdnderungen zur Erhdhung oder zur
Senkung der Tarife fithren.

2 Die Verteilnetzbetreiber miissen der EICom Erhéhungen der Grundversorgungsta-
rife mit der den Endverbrauchern mitgeteilten Begriindung jeweils per 31. August
melden.

Art. 4/23 Deckungsdifferenzen in der Grundversorgung

I Stimmt die Summe des Entgelts, das der Verteilnetzbetreiber fiir die Grundversor-
gung wihrend eines Tarifjahres erhoben hat, nicht mit den anrechenbaren Energie-
kosten iiberein (Deckungsdifferenz), so muss er diese Abweichung innert der nachsten
drei Tarifjahre ausgleichen. Bei einer Unterdeckung kann er auf den Ausgleich ver-
zichten.

2 In begriindeten Fillen kann die EICom den Zeitraum zum Ausgleich einer De-
ckungsdifferenz verlédngern.

3 Der Zinssatz, den der Verteilnetzbetreiber gegeniiber dem Endverbraucher anwen-
den muss, entspricht:

a. Dbei einer Unterdeckung: hochstens dem Fremdkapitalkostensatz gemiss An-

hang 1;
b.  bei einer Uberdeckung: mindestens dem Fremdkapitalkostensatz gemiss An-
hang 1.
Art. 524

22 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

23 Urspriinglich: Art. 4d. Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft vom
1. Jan. 2023 bis zum 31. Dez. 2030 (AS 2022 772).

24 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, mit Wirkung seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).
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3. Abschnitt: Netzentwicklung?2s

Art. 5426 Schutz vor Cyberbedrohungen

1 Zur Sicherstellung eines angemessenen Schutzes von Anlagen vor Cyberbedrohun-
gen, insbesondere mittels Schutz der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien (IKT), sind die Empfehlungen des Minimalstandards zur Verbesserung der IKT-
Resilienz von Mai 202327 (IKT-Minimalstandard) geméass dem jeweiligen Schutzni-
veau nach Anhang la verbindlich fiir:

a. die Netzbetreiber;

b. die Erzeuger, mit Ausnahme der Kernkraftwerksbetreiber, und die Speicher-
betreiber, sofern sie Anlagen mit einer Leistung von insgesamt mindestens
100 MW betreiben und diese iiber ein einziges System steuern konnen;

c. die Dienstleister, die dauerhaft steuern kénnen:
1. Anlagen von Netzbetreibern, oder

2.  Anlagen von Erzeugern, mit Ausnahme der Kernkraftwerksbetreiber,
oder von Speicherbetreibern, sofern sie dadurch iiber ein einziges System
auf eine Leistung von mindestens 100 MW Zugriff haben.

2 Nicht verbindlich sind die im IKT-Minimalstandard genannten international aner-
kannten Standards.

3 Das Erreichen des jeweiligen Schutzniveaus ist der EICom auf Verlangen nachzu-
weisen.

Art. S5abis 28 Szenariorahmen

Der Szenariorahmen (Art. 9a StromVG) ist mit einer Periodizitdt von vier Jahren nach
seiner Genehmigung zu iiberpriifen und gegebenenfalls nachzufiihren.

Art. 5b29 Grundsitze fiir die Netzplanung

Die Grundsitze fiir die Netzplanung beschreiben insbesondere die fiir die Bemessung
der Stromnetze anzuwendende Methodik und die Beurteilungskriterien.

25 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

26 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 31. Mai 2024, in Kraft seit 1. Juli 2024
(AS 2024 282).

27 Der IKT-Minimalstandard kann kostenlos beim beim Bundesamt fiir Cybersicherheit un-
ter www.ncsc.admin.ch > Informationen fiir > Informationen fiir IT-Spezialistinnen und -
Spezialisten > Themen > Empfehlungen IKT-Minimalstandards abgerufen werden.

28  Urspriinglich: Art. 5a. Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit
1. Juni 2019 (AS 2019 1381).

29 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019
(AS 2019 1381).
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Art. 5¢30 Koordination der Netzplanung

Die fiir die Koordination der Netzplanung erforderlichen Informationen umfassen ins-
besondere Informationen zum bestehenden Netz, zu geplanten Netzprojekten sowie
zu Prognosen iiber Produktion und Verbrauch.

Art. 6 Orientierung der E1Com3!

I Verteilnetzbetreiber sind fiir Netze mit einer Nennspannung von 36 kV und weniger
von der Orientierungspflicht gegeniiber der EICom nach Artikel 8 Absatz 3 StromVG
befreit.32

2 Alle Netzbetreiber haben der EICom jéhrlich die international iiblichen Kennzahlen
zur Versorgungsqualitit einzureichen, wie die durchschnittliche Unterbrechungs-
dauer («Customer Average Interruption Duration Index», CAIDI), die durchschnittli-
che Nichtverfiigbarkeit des Systems («System Average Interruption Duration Index»,
SAIDI) und die durchschnittliche Unterbrechungshéufigkeit («System Average Inter-
ruption Frequency Index», SAIFI).

Art. 6433 Mehrjahrespléne

I Die nationale Netzgesellschaft weist im Mehrjahresplan ihre Netzprojekte aus und
legt Folgendes dar:

a. die Projektbezeichnung;

b. die Art der Investition, insbesondere ob es sich um eine Optimierung, eine
Verstiarkung oder einen Ausbau des Netzes handelt;

c. den jeweiligen Stand der Planung, Bewilligung oder Realisierung;

d. den Zeitpunkt der geplanten Inbetriebnahme;

e. die geschitzten Projektkosten;

f.  den Bedarf fiir das Projekt mittels Nachweis der wirtschaftlichen und techni-

schen Wirksamkeit des Projekts.

2 Die Netzbetreiber miissen die Mehrjahrespldne fiir die Verteilnetze mit einer Nenn-
spannung von iiber 36 kV innerhalb von zwolf Monaten nach Genehmigung des letz-
ten Szenariorahmens durch den Bundesrat erstellen.34

30 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019
(AS 2019 1381).

31 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2021
(AS 2019 1381).

32 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2021
(AS 2019 1381).

33 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2021
(AS 2019 1381).

34 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

8/60



Stromversorgungsverordnung 734.71

Art. 6535 Offentlichkeitsarbeit der Kantone

In der Leistungsvereinbarung nach Artikel 9e Absatz 2 StromVG kann nur fiir Offent-
lichkeitsarbeit, die der Kanton {iber seinen eigenen Grundauftrag hinaus leistet, und
fiir Offentlichkeitsarbeit, die er in Erfiillung eines Auftrags des Bundes leistet, eine
Entschédigung zugunsten des Kantons festgelegt werden.

3. Kapitel: Netznutzung
1. Abschnitt: Kostenrechnung und Rechnungsstellung3¢

Art. 7 Jahres- und Kostenrechnung

I Die Betreiber und Eigentiimer von Verteil- und Ubertragungsnetzen koénnen ihr Ge-
schéftsjahr frei bestimmen. Als Geschiftsjahr kann insbesondere das Kalenderjahr
oder das hydrologische Jahr festgesetzt werden.

2 Die Netzbetreiber und Netzeigentiimer erarbeiten eine einheitliche Methode fiir die
Erstellung der Kostenrechnung und erlassen dazu transparente Richtlinien.

3 In der Kostenrechnung miissen alle fiir die Berechnung der anrechenbaren Kosten
notwendigen Positionen separat ausgewiesen werden, insbesondere:

a. kalkulatorische Kapitalkosten der Netze;

b. Anlagen, die auf Basis der Wiederbeschaffungspreise bewertet werden (nach
Artikel 13 Absatz 4);

Betriebskosten der Netze;
d. Kosten der Netze hoherer Netzebenen;
e. Kosten der Systemdienstleistungen;

ebis.37 die Kosten im Zusammenhang mit Stromreserve geméss der Winterreser-
veverordnung vom 25. Januar 202338 (WResV);

eter 39 Kosten nach Artikel 15a StromVG;

f.40 Kosten fiir das Mess- und Informationswesen, namentlich die Betriebskosten
und die kalkulatorischen Kapitalkosten der fiir das Messwesen erforderlichen
Anlagen sowie die Anzahl der Messpunkte;

35 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019
(AS 2019 1381).
36 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).
37 Eingefiigt durch Art. 12 der V vom 7. Sept. 2022 iiber die Errichtung einer Wasserkraftre-
serve (AS 2022 514). Fassung gemiss Anhang Ziff. IT 2 der Winterreserveverordnung
vom 25. Jan. 2023, in Kraft vom 15. Febr. 2023 bis zum 31. Dez. 2026 (AS 2023 43).
38 SR 734.722
39 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).
40 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).
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fvis 41 Kosten fiir intelligente Messsysteme, namentlich die Betriebskosten und die
kalkulatorischen Kapitalkosten sowie die Anzahl der Messpunkte;

fler 42 Kosten fiir die Nutzung der zentralen Datenplattform (Datenplattform) nach
den Artikeln 17g—17i StromVG;

g.  Verwaltungskosten;

h.43 Kosten fiir Netzverstiarkungen nach Artikel 155 StromVG;
i.  Kosten fiir Netzanschliisse und Netzkostenbeitrige;

j. weitere individuell in Rechnung gestellte Kosten;

k.  Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen;

l.  direkte Steuern;

m.4 Kosten fiir intelligente Steuer- und Regelsysteme einschliesslich der Vergii-
tungen,;

n.4> Kosten fiir innovative Massnahmen; und

0.46 Kosten fiir die Sensibilisierung im Bereich der Verbrauchsreduktion.

4 Jeder Netzbetreiber und Netzeigentiimer muss die Regeln ausweisen, nach welchen
Investitionen aktiviert werden.

5 Er muss dem Netz Einzelkosten direkt und Gemeinkosten iiber verursachergerechte
Schliissel zuordnen. Die zu Grunde gelegten Schliissel miissen sachgerecht, nachvoll-
ziehbar und schriftlich festgehalten sein sowie dem Grundsatz der Stetigkeit entspre-
chen.

6 Die Netzeigentiimer liefern dem Netzbetreiber die fiir die Erstellung der Kosten-
rechnung notwendigen Angaben.

7 Die Netzbetreiber legen die Kostenrechnung der EICom bis spétestens zum 31. Au-

gust vor.47

41 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017 (AS 2017 7109). Fassung gemiss Ziff. I
der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 706).

42 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

43 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

44 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 7109).

45 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019
(AS 2019 1381).

46 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019

L, (AS20191381).

Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 12. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 6467).
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Art. 7a*8 Rechnungsstellung

Auf Verlangen des Endverbrauchers stellt der Netzbetreiber die Rechnung fiir die
Netznutzung dem Energicelieferanten zu. Schuldner des Netznutzungsentgeltes bleibt
der Endverbraucher.

1a. Abschnitt:4° Informationspflichten

Art. 7b

I Die Netzbetreiber miissen die Informationen nach Artikel 12 Absatz 1 StromVG
sowie die gesamten Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen bis zum 31. August
iiber eine einzige, frei zugingliche Adresse im Internet maschinenlesbar verdffentli-
chen.

2 Sie miissen die Endverbraucher mindestens einmal pro Jahr in geeigneter Weise in-
formieren {iber:

a. die Entwicklung des Elektrizititsbezugs im Vergleich zum Vorjahr;

den Durchschnittsverbrauch und die Bandbreite des Verbrauchs der Endver-
braucher der Kundengruppe, der sie angehdren;

c. Einsparmoglichkeiten.

16. Abschnitt:
Messwesen, Informationsprozesse und Datenplattformbetreibers0

Art. 8 MesstarifeS!

I Die Netzbetreiber legen die Messtarife pro Tarifjahr fiir die unterschiedlichen An-
schlussleistungen fest und veréffentlichen die Tarife bis zum 31. August (Art. 7b).52

Ibis Die EICom fiihrt jahrlich ein Monitoring der Messtarife durch.53

2 Die Netzbetreiber legen bis spétestens Ende 2025 unter Mitwirkung der Vertreterin-
nen und Vertreter der Endverbraucher, der Erzeuger und der im Elektrizitétsbereich

48 Urspriinglich: Art. 9

49 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

50 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

51 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

52 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

53 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).
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titigen Dienstleister transparente und diskriminierungsfreie Richtlinien fiir das Mess-
wesen und die Informationsprozesse fest, insbesondere:>4

a. zu den Pflichten der Beteiligten;

b. zum zeitlichen Ablauf;

¢. zur Form und zur Qualitét der zu iibermittelnden Daten;
d.  zur Datenbekanntgabe iiber die Datenplattform;

e. zu den Stammdaten nach Artikel 8aer Absatz 2.55

3 Zur Sicherstellung einer ordnungsgemissen Elektrizititsversorgung nach Arti-
kel 17f Absatz 1 StromVG miissen die flir die folgenden Aufgaben notwendigen
Messdaten, Stammdaten und weiteren Daten bekannt gegeben werden:

a. Netzbetrieb;
b. Bilanzmanagement;

Energielieferung;

/o

Anlastung der Kosten;
Berechnung der Netznutzungsentgelte;
Abrechnungsprozesse im Zusammenhang mit dem EnG56 und der EnV>57;

Direktvermarktung;

=R ™o

Einsatz von intelligenten Steuer- und Regelsystemen;

Lieferantenwechsel; und

—-

Gewihrleistung des Rechts der Endverbraucher, der Erzeuger und der Spei-
cherbetreiber nach Artikel 8ater Absatz 2.58

—.

3bis 59

4 Auf Begehren der betroffenen Endverbraucher, Erzeuger oder Speicherbetreiber lie-
fern die Netzbetreiber Dritten gegen eine kostendeckende Abgeltung zusitzliche oder
anders aufbereitete Mess- und Stammdaten. Es miissen alle in den letzten fiinf Jahren
erhobenen Daten geliefert werden.60

5...61

54 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).
55 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025

(AS 2024 706).

56 SR 730.0

57 SR 730.01

58 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

59 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017 (AS 2017 7109). Aufgehoben durch
Zift. I der V vom 20. Nov. 2024, mit Wirkung seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 706).

60 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

61 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, mit Wirkung seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 7109).
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Art. 8462 Anrechenbare Betriebskosten

I Als Betriebskosten gelten die Kosten fiir die Leistungen, die in direktem Zusam-
menhang mit dem Messwesen erbracht werden. Dazu zéhlen insbesondere:

a. die Kosten fiir den Betrieb und die Wartung der Messmittel;

b. die Kosten fiir die Erfassung, die Bearbeitung und die Ubermittlung der Mess-
daten;

c. die Kosten, die nach Artikel 17i Absatz3 StromVG fiir die Nutzung der
Datenplattform anfallen;

d. die dem Messwesen zuzuordnenden Verwaltungskosten.

2 Die Netzbetreiber legen transparente, einheitliche und diskriminierungsfreie Richt-
linien fiir die Ermittlung der Betriebskosten fest.

Art. 8abs 63 Anrechenbare Kapitalkosten

I Die Kapitalkosten miissen auf der Basis der Anschaffungs- oder der Herstellkosten
und der Installationskosten ermittelt werden. Als Kapitalkosten anrechenbar sind
hochstens:

a. die kalkulatorischen Abschreibungen;

b. die kalkulatorischen Zinsen auf den fiir das Messwesen notwendigen Vermo-
genswerten.

2 Die jahrlichen kalkulatorischen Abschreibungen berechnen sich bei linearer Ab-
schreibung iiber eine bestimmte Nutzungsdauer auf den Restwert Null.

3 Fiir die jahrliche kalkulatorische Verzinsung gilt Folgendes:

a. Zu den fiir das Messwesen notwendigen Vermogenswerten diirfen hochstens
folgende Werte hinzugerechnet werden:

1. die Anschaffungs- oder die Herstellrestwerte der fiir das Messwesen er-
forderlichen Anlagen, die sich aufgrund der Abschreibungen nach Ab-
satz 2 per Ende des Geschéftsjahres ergeben,

2. das fiir das Messwesen notwendige Nettoumlaufvermdgen.

b. Der kalkulatorische Zinssatz entspricht dem durchschnittlichen Kapitalkos-
tensatz nach Anhang 1.

4 Die Netzbetreiber legen in transparenten und diskriminierungsfreien Richtlinien ein-
heitliche und sachgerechte Nutzungsdauern fiir die Anlagen, die fiir das Messwesen
erforderlich sind, fest.

62 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

63 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).
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Art. 8ater¢4  Besondere Bestimmungen zu den anrechenbaren Messkosten

I Die Kapital- und Betriebskosten des Netzbetreibers fiir die Gewihrleistung des
Anspruchs auf den Abruf und das Herunterladen der Messdaten gelten als anrechen-
bare Messkosten.

2 Kann ein intelligentes Messsystem nicht installiert werden, weil der Endverbrau-
cher, Erzeuger oder Speicherbetreiber dessen Einsatz verweigert, so kann der Netzbe-
treiber die dadurch entstehenden Mehrkosten der Messung vom Zeitpunkt der Ver-
weigerung an individuell in Rechnung stellen.65

Art. 8gauater 66 Deckungsdifferenzen im Bereich der Messkosten

I Stimmt die Summe des Messentgelts, das der Netzbetreiber wihrend eines Tarifjah-
res erhoben hat, nicht mit den anrechenbaren Messkosten iiberein (Deckungsdiffe-
renz), so muss er diese Abweichung innert der nichsten drei Tarifjahre ausgleichen.
Bei einer Unterdeckung kann er auf den Ausgleich verzichten.

2In begriindeten Fillen kann die ElCom den Zeitraum zum Ausgleich einer
Deckungsdifferenz verldngern.

3 Der Zinssatz, den der Netzbetreiber gegeniiber dem Endverbraucher anwenden
muss, entspricht:

a. Dbei einer Unterdeckung: hochstens dem Fremdkapitalkostensatz nach An-
hang 1;

b. bei einer Uberdeckung: mindestens dem Fremdkapitalkostensatz nach An-
hang 1.

Art. 8gauinquies 67  Konstituierung des Datenplattformbetreibers

I Das Gesuch um Genehmigung der Statuten des Datenplattformbetreibers (Art. 174
Abs. 2 StromVG) muss bis am 30. September 2025 eingereicht werden. Das Eidge-
nossische Departement fiir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
kann diese Frist einmalig um drei Monate verldngern.

2 Es muss insbesondere folgende Angaben und Unterlagen enthalten:
a. einen Entwurf der Statuten;

b. eine Darlegung der ungedeckten Kosten des Gesuchstellers, die bis zur Ge-
suchseinreichung fiir die Errichtung der Datenplattform angefallen sind;

eine Kostenplanung;

d. ein organisatorisches und technisches Konzept.

64 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139). )

65 Urspriinglich: Art. 8asexies Abs. 3tet, dann Abs. 7. Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 3.
April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1381).

66 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

67  Urspriinglich: Art. 8a. Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit
1. Jan. 2025 (AS 2024 706).
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3 Das UVEK kann weitere Vorgaben zur Gesuchseinreichung machen.

4 Werden die Statuten genehmigt, so muss der Datenplattformbetreiber dem Gesuch-
steller die Kosten nach Absatz 2 Buchstabe b innerhalb von zehn Jahren ab Inbetrieb-
nahme der Datenplattform zuriickerstatten. Anrechenbar sind alle notwendigen und
angemessenen Kosten zur Errichtung der Datenplattform einschliesslich eines Zinses
in der Hohe des durchschnittlichen Kapitalkostensatzes nach Anhang 1. Das UVEK
legt den riickzuerstattenden Betrag fest.

5 Das UVEK kann die Genehmigung der Statuten und die Riickerstattung der Kosten
an Bedingungen kniipfen oder mit Auflagen verbinden. Es kann den spétesten Zeit-
punkt der Inbetriebnahme der Datenplattform festlegen.

Art. 8gsexies 68 Organisation des Datenplattformbetreibers

1 Im obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgan des Datenplattformbetreibers sind die
Interessen der Endverbraucher, der Netzbetreiber und der im Elektrizitatsbereich tati-
gen Dienstleister paritétisch jeweils zu einem Drittel zu vertreten.

2 Der Datenplattformbetreiber und seine Anteilseigner miissen personell entflochten
sein.

3 Die Anteile des Datenplattformbetreibers diirfen nicht an der Borse kotiert sein.

4 Die Mehrheit der Anteile und die Mehrheit der Stimmrechte miissen von Personen
mit Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz gehalten werden.

Art. 8asepties 69 Allgemeine Aufgaben des Datenplattformbetreibers

1 Der Datenplattformbetreiber muss einen sicheren, leistungsfahigen und effizienten
Betrieb einer Datenplattform fiir den Datenaustausch nach Artikel 17g StromVG ge-
wihrleisten.

2 Er muss den Endverbrauchern, den Erzeugern und den Speicherbetreibern die Mog-
lichkeit bieten, ihre Stammdaten und die wihrend der jeweils letzten fiinf Jahre er-
fassten Messdaten in einem international iiblichen Format herunterzuladen und den
von ihnen berechtigten Dritten iiber die Datenplattform in maschinenlesbarer Form
zuginglich zu machen.

3 Er muss die folgenden anonymisierten Mess- und Stammdaten pro Gemeinde und
Kanton in maschinenlesbarer Form im Internet ver6ffentlichen:

a. die Lastgangwerte von fiinfzehn Minuten des Elektrizititsbezugs pro Tag,
Monat und Jahr;

b. die Lastgangwerte von fiinfzehn Minuten der Elektrizititseinspeisung nach
Erzeugungstechnologie pro Tag, Monat und Jahr;

68  Urspriinglich: Art. 84bis, Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit
1. Jan. 2025 (AS 2024 706).

69 Urspriinglich: Art. 8ater. Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit
1. Jan. 2025 (AS 2024 706).
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C.

die Anzahl der per Ende Jahr installierten intelligenten Messsysteme und
deren Anteil an den gesamthaft installierten Messeinrichtungen.

4 Er muss regelmissig die Qualitdt des Datenaustauschs analysieren, insbesondere die
Einhaltung der Fristen und die Haufigkeit der nachtriglichen Berichtigung von Daten.
Er veroffentlicht die Analyse in anonymisierter Form.

5 Er muss auf Verlangen bekannt geben:

a.

der ElCom: die Mess- und Stammdaten sowie die Daten nach Absatz 4 in
nicht anonymisierter Form fiir ihre Vollzugsaufgaben im Rahmen des
StromVG;

dem Bundesamt fiir Energie (BFE): die Mess- und Stammdaten sowie die Da-
ten nach Absatz 4 in pseudonymisierter Form fiir statistische Auswertungen;

bbis. 70 der Organisation der wirtschaftlichen Landesversorgung und dem Verband

c.72

d.74

Schweizerischer Elektrizitidtsunternehmen: die Mess- und Stammdaten der
Endverbraucher und die Stammdaten der Verteilnetzbetreiber in nicht anony-
misierter Form fiir die Vorbereitung und den Vollzug von Massnahmen nach
dem Landesversorgungsgesetz vom 17. Juni 20167!;

den kantonalen Behorden: die Mess- und Stammdaten von Grossverbrauchern
in nicht anonymisierter Form fiir ihre Vollzugsaufgaben nach Artikel 46 Ab-
satz 3 EnG73 und der Endverbraucher in pseudonymisierter Form fiir ihre
sonstigen Vollzugsaufgaben nach Bundesrecht oder kantonalem Recht;

den kantonalen Universititen, den Eidgendssischen Technischen Hochschu-
len (ETH), den Forschungsanstalten des ETH-Bereichs und den Fachhoch-
schulen: die Mess- und Stammdaten in anonymisierter Form zum Zwecke der
Forschung.

6 Er muss auf der Datenplattform speichern:

a.

die Stammdaten der Endverbraucher, der Erzeuger und der Speicherbetreiber
in pseudonymisierter Form fiir seine Aufgaben gemiss Absatz 1 und 2;

die Mess- und Stammdaten in anonymisierter Form fiir seine Aufgaben
gemiss Absatz 3;

die Messdaten in pseudonymisierter Form fiir seine Aufgaben gemiss
Absatz 4.

70 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 26. Nov. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 831).

71 SR 531

72 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 26. Nov. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 831).

73 SR 730.0

74 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 26. Nov. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 831).
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Art. 8aocties 75 Aufgaben des Datenplattformbetreibers betreffend den Schutz und
die Sicherheit der Daten

I Der Datenplattformbetreiber muss die Datensicherheit gewédhrleisten. Zur Sicher-
stellung eines angemessenen Schutzes gegen Cyberbedrohungen muss er die Empfeh-
lungen des IKT-Minimalstandards7¢ gemiss dem Schutzniveau fiir die Kategorie A
nach Anhang 1a umsetzen.

2 Er muss die Messdaten nach fiinf Jahren vernichten, sofern sie nicht abrechnungsre-
levant oder anonymisiert sind.

3 Stellt er den Betrieb ein oder wird tiber ihn der Konkurs er6ffnet, so muss er sicher-
stellen, dass die fiir den Betrieb der Datenplattform notwendigen Daten kostenlos auf
das UVEK oder auf eine von diesem bezeichnete Stelle iibertragen werden. Er muss
seine Daten anschliessend vernichten.

Art. 8anovies 77 Kostenrechnung des Datenplattformbetreibers
1 Der Datenplattformbetreiber erstellt eine Kostenrechnung.

2 In der Kostenrechnung miissen alle fiir die Berechnung der Entgelte nach Artikel 17;
Absatz 3 StromVG notwendigen Positionen separat ausgewiesen werden, insbeson-
dere die Kapital- und Betriebskosten.

3 Als Betriebskosten gelten die Kosten fiir die mit dem Betrieb der Datenplattform
direkt zusammenhéngenden Leistungen. Dazu zéhlen insbesondere die Kosten fiir den
Unterhalt der Informations- und Kommunikationstechnologie.

4 Als Kapitalkosten gelten die die kalkulatorischen Abschreibungen und die kalkula-
torischen Zinsen auf den fiir den Betrieb der Datenplattform notwendigen Vermo-
genswerten. Fiir die Berechnung der Kapitalkosten gilt Artikel 13 Absétze 2 und 3
sinngemass.

5 Der Datenplattformbetreiber richtet die Einnahmen aus dem Entgelt fiir die kalkula-
torischen Zinsen nach Absatz 4 den Anteilseignern proportional zu den geleisteten
Einlagen aus. Die Anteilseigner haben keinen Anspruch auf weitere Entschadigungen
und Leistungen.

6 Die Kostenrechnung ist der EICom jéhrlich vorzulegen.

75 Urspriinglich: Art. 8aduater, Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit
1. Jan. 2025 (AS 2024 706).

76 Siche Fussnote zu Art. 5a Abs. 1.

77 Urspriinglich: Art. 8gquinquies, Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft
seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 706).
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1c. Abschnitt: Intelligente Mess-, Steuer- und Regelsysteme7s

Art, 8gdecies 79 Intelligente Messsysteme

I Fiir das Messwesen und die Informationsprozesse sind bei Endverbrauchern, Erzeu-
gungsanlagen und Speichern intelligente Messsysteme einzusetzen. Diese bestehen
aus folgenden Elementen:80

a. einem beim Endverbraucher, bei der Erzeugungsanlage oder beim Speicher
installierten elektronischen Elektrizitdtszahler, der:8!

1. Wirkenergie und Blindenergie erfasst,

2. Lastgénge mit einer Periode von flinfzehn Minuten ermittelt und mindes-
tens sechzig Tage speichert,

3.82 Schnittstellen aufweist, insbesondere eine fiir die bidirektionale Kommu-
nikation mit einem Datenbearbeitungssystem und eine andere fiir den be-
troffenen Endverbraucher, Erzeuger oder Speicherbetreiber, die ihm
mindestens ermdglicht, seine Messdaten im Moment ihrer Erfassung und
gegebenenfalls die Lastgangwerte von fiinfzehn Minuten, in einem inter-
national iiblichen Datenformat abzurufen, und

4. Unterbriiche der Stromversorgung erfasst und protokolliert;

b. einem digitalen Kommunikationssystem, das die automatisierte Dateniiber-
mittlung zwischen dem Elektrizitdtszdhler und dem Datenbearbeitungssystem
gewihrleistet; und

c. einem Datenbearbeitungssystem, mit dem die Daten abgerufen werden.83

2 Die Netzbetreiber miissen den Endverbrauchern, den Erzeugern oder den Speicher-
betreibern auf Anfrage die technischen Spezifikationen der Schnittstellen ihres Elekt-
rizititszéhlers bekanntgeben.

3 Die Netzbetreiber legen bis zum 3 1. Januar 2026 transparente und diskriminierungs-
freie Richtlinien fiir die nach Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 3 zu verwendenden inter-
national iiblichen Datenformate fest.

4 Die Elemente eines intelligenten Messsystems funktionieren so zusammen, dass:

a.84 zwecks Interoperabilitit verschiedene Typen von Elektrizititszdhlern identi-
fiziert und verwaltet werden,;

78  Urspriinglich: vor Art. 8asexies, Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024
(AS 2024 706).

79 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

80 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019
(AS 2019 1381).

81 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019
(AS 2019 1381).

82 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 25. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021
(AS 2020 6141). )

83 Urspriinglich: Art. 8a Abs. 1, dann Art. 8asexies Abs. 1. Eingefiigt durch Ziff. I der V vom
1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7109).

84 Urspriinglich: Art. 8a Abs. 2 Bst. a, dann Art. 8asexies Abs. 3 Bst. a. Eingefiigt durch
Ziff. T der V vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7109).
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b.85 der Teil der Software der Elektrizititszidhler nach Absatz 1 Buchstabe a, der
keine Auswirkungen auf messtechnische Eigenschaften hat, aktualisiert wer-
den kann;

c.86 der Endverbraucher, Erzeuger oder Speicherbetreiber seine Lastgangwerte
von fiinfzehn Minuten, die wéahrend der jeweils letzten fiinf Jahre erfasst wur-
den, in verstdndlich dargestellter Form abrufen und in einem international iib-
lichen Datenformat herunterladen kann;

d.87 andere digitale Messmittel sowie intelligente Steuer- und Regelsysteme des
Netzbetreibers eingebunden werden kdnnen; und

.88 Manipulationen und andere Fremdeinwirkungen am Elektrizitétszahler er-
kannt, protokolliert und gemeldet werden.

5 Elektronische Elektrizitdtszdhler nach Absatz 1 Buchstabe a unterstehen der Mess-
mittelverordnung vom 15. Februar 20068° und den entsprechenden Ausfithrungsvor-
schriften des Eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartements, sofern sie in deren
Geltungsbereich fallen.90

6 Verlangt ein Zusammenschluss zum Eigenverbrauch, eine lokale Elektrizitatsge-
meinschaft oder ein Speicherbetreiber die Ausstattung mit einem intelligenten Mess-
system, so muss der Netzbetreiber dieses innerhalb von drei Monaten installieren. Bei
Zusammenschliissen zum Eigenverbrauch bezieht sich dieser Anspruch auf alle Mess-
punkte des Zusammenschlusses gegeniiber dem Netzbetreiber.

Art. 8gundecies 91 Aysnahmen von der Pflicht zum Einsatz
von intelligenten Messsystemen

I Keine intelligenten Messsysteme miissen eingesetzt werden bei:

a. Bauten und Anlagen, die dem Bundesgesetz vom 23. Juni 195092 iiber den
Schutz militérischer Anlagen unterstehen;

b.  bei Anschliissen am Ubertragungsnetz.93

85 Urspriinglich: Art. 8a Abs. 2 Bst. b, dann Art. 8asexies Abs. 3 Bst. b. Eingefiigt durch
Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7109).

86 Urspriinglich: Art. 8a Abs. 2 Bst. ¢, dann Art. 8asexies Abs. 3 Bst. c. Eingefligt durch
Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017 (AS 2017 7109). Fassung gemiss Ziff. I der V vom
25. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6141).

87 Urspriinglich: Art. 8a Abs. 2 Bst. d, dann Art. 8asexies Abs. 3 Bst. d. Eingefiigt durch
Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7109).

88 Urspriinglich: Art. 8a Abs. 2 Bst. e, dann Art. 8asexies Abs. 3 Bst. e. Eingefiigt durch
Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7109).

89 SR 941.210 )

90 Urspriinglich: Art. 8a Abs. 4, dann Art. 8asexies Abs. 8. Eingefiigt durch Ziff. I der V vom
1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7109).

91 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

92 SR 510.518 )

93 Urspriinglich: Art. 8a Abs. 3, dann Art. 8asexies Abs. 5. Eingefiigt durch Ziff. I der V vom
1. Nov. 2017 (AS 2017 7109). Fassung gemadss Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft
seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1381).
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2 Die ElCom kann befristete und unbefristete Ausnahmen von der Pflicht zum Einsatz
intelligenter Messsysteme gewéhren, wenn der Einsatz vom Aufwand her unverhalt-
nismassig oder in Bezug auf die konkreten messtechnischen Anforderungen unzweck-
mdissig ware. Solche Ausnahmen kénnen sich in einer konkreten Situation bezichen:

a. aufeinzelne Endverbraucher, Erzeuger oder Speicherbetreiber oder auf Grup-
pen davon;

b. auf das gesamte Messsystem oder auf einzelne Elemente und Eigenschaften
des Messsystems.%4

Art. 8qgduodecies 95 Installation von zusitzlichen Elektrizititszihlern

I Die Kosten, die ein Netzbetreiber fiir die Installation eines zusitzlichen Elektrizi-
tatszdhlers libernehmen muss (Art. 17abis Abs. 7 StromVG), entsprechen den tatséch-
lichen Kosten, hochstens aber:

a. fiir die Installationskosten: 250 Franken;

b. fiir die mit dem Betrieb des Zahlers verbundenen Kosten wihrend hchstens
zehn Jahren: 120 Franken pro Jahr.

2 Die Netzbetreiber konnen zusitzlich installierte Elektrizititszihler frithestens nach
einem Jahr auf eigene Kosten wieder entfernen, sofern der Abruf der eigenen Mess-
daten gewiahrleistet ist.

Art. 8% Datensicherheitspriifung

I Es diirfen nur intelligente Messsysteme eingesetzt werden, deren Elemente erfolg-
reich auf die Gewahrleistung der Datensicherheit hin gepriift wurden.

2 Die Netzbetreiber und die Hersteller erlassen fiir diese Priifung auf der Basis einer
Schutzbedarfsanalyse des BFE Richtlinien, die die zu priifenden Elemente, die An-
forderungen an diese und die Art und Weise der Priifung festlegen.97

3 Die Priifung wird vom Eidgenéssischen Institut fiir Metrologie durchgefiihrt. Es
kann Dritte mit der Erfiillung dieser Aufgabe oder Teilen davon betrauen.

Art. 8¢98

94 Urspriinglich: Art. 8a Abs. 3bis, dann Art. 8asexies Abs. 6. Eingefiigt durch Ziff. I der V
vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1381).

95  Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

96 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 7109).

97  Fassung gemiss Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

98  Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017 (AS 2017 7109). Aufgehoben durch
Ziff. T der V vom 19. Febr. 2025, mit Wirkung seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 139).

20/ 60



Stromversorgungsverordnung 734.71

Art. 84%° Umgang mit Daten aus intelligenten Mess-, Steuer-
und Regelsystemen

1 Netzbetreiber diirfen die Mess- und Stammdaten aus dem Einsatz von Mess-, Steuer-
und Regelsystemen zu folgenden Zwecken bearbeiten:

a. Personendaten und Daten juristischer Personen in pseudonymisierter Form,
einschliesslich der Lastgangwerte von fiinfzehn Minuten und mehr:
1. fiir die Messung, die Steuerung und die Regelung,
2. fiir den Einsatz von Tarifsystemen,

3. fiir den sicheren, leistungsfdhigen und effizienten Netzbetrieb, ein-
schliesslich im Rahmen der Nutzung von Flexibilitét,

4. fiir die Netzbilanzierung,
5. fiir die Netzplanung;
b. Personendaten und Daten juristischer Personen in nicht pseudonymisierter

Form, einschliesslich der Lastgangwerte von fiinfzehn Minuten und mehr fiir

die Abrechnung:

1. der Energielieferung,

2. des Netznutzungsentgelts,

3. der Vergiitung fiir den Einsatz von Steuer- und Regelsystemen im Zu-
sammenhang mit der Nutzung von Flexibilitét.

2 Sie diirfen die Mess- und Stammdaten aus dem Einsatz von Messsystemen folgen-
den Personen zu den nachstehenden Zwecken bekanntgeben:

a. Personendaten und Daten juristischer Personen in pseudonymisierter oder ge-
eignet aggregierter Form: den Beteiligten nach Artikel 17/ Absatz 1 StromVG
zu den Zwecken nach Artikel 8 Absatz 3;

b. die Informationen zur Entschliisselung der Pseudonyme: den Energielieferan-
ten des betreffenden Endverbrauchers zu Abrechnungszwecken.

3 Personendaten und Daten juristischer Personen miissen nach fiinf Jahren vernichtet
werden, sofern sie nicht abrechnungsrelevant oder anonymisiert sind.

4 Der Netzbetreiber ruft die Daten von intelligenten Messsystemen maximal einmal
taglich ab, sofern der Netzbetrieb nicht eine hidufigere Abrufung erfordert.

Art. 9 und 10100

99 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017 (AS 2017 7109). Fassung gemiss Ziff. I
der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 706).

100 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, mit Wirkung seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

21/60



734.71 Elektrische Anlagen

2. Abschnitt: Netzzugang und Netznutzungsentgelt

Art. 11 Netzzugang der Endverbraucher

I Massgebend fiir den Anspruch auf Netzzugang von Endverbrauchern ist der inner-
halb der letzten 12 Monate vor der letzten Ablesung ausgewiesene Jahresverbrauch.
Als Jahresverbrauch gilt die Summe der vom Endverbraucher pro Verbrauchsstitte
und Jahr bezogenen elektrischen Energie und der selbst erzeugten elektrischen Ener-
gie. Eine Verbrauchsstitte ist eine Betriebsstitte eines Endverbrauchers, die eine wirt-
schaftliche und ortliche Einheit bildet und einen tatsdchlichen eigenen Jahresver-
brauch aufweist, unabhéngig davon, ob sie iiber einen oder mehrere Ein- bzw.
Ausspeisepunkte verfiigt.

2 Endverbraucher mit einem Jahresverbrauch von mindestens 100 MWh, die nicht be-
reits Elektrizitit gestiitzt auf einen schriftlichen, individuell ausgehandelten Liefer-
vertrag beziehen, konnen dem Betreiber des Verteilnetzes in ihrem Netzgebiet jeweils
bis zum 31. Oktober mitteilen, dass sie von ihrem Anspruch auf Netzzugang ab 1.
Januar des folgenden Jahres Gebrauch machen. Damit entféllt die Lieferpflicht des
Betreibers des Verteilnetzes nach Artikel 6 StromVG endgiiltig.

2bis Nimmt eine Verbrauchsstitte, flir die zuvor bereits einmal vom Anspruch auf
Netzzugang Gebrauch gemacht wurde, an einem bereits bestehenden oder neu zu
griindenden Zusammenschluss zum Eigenverbrauch teil, so schliesst dies die Liefer-
pflicht des Betreibers des Verteilnetzes gegeniiber dem Zusammenschluss nicht aus.
Beansprucht der Zusammenschluss diese Lieferpflicht, so kann der Anspruch auf
Netzzugang fiir die betreffende Verbrauchsstitte friihestens nach Ablauf von sieben
Jahren seit ihrer Teilnahme am Zusammenschluss wieder ausgeiibt werden. 101

3 Ein Endverbraucher mit einem geschitzten Jahresverbrauch von mindestens
100 MWh, der neu an das Verteilnetz angeschlossen wird, teilt dem Netzbetreiber
2 Monate vor Inbetriebnahme seines Anschlusses mit, ob er von seinem Anspruch auf
Netzzugang Gebrauch macht.

4 Anspruch auf Netzzugang haben auch Endverbraucher, die an Elektrizitétsleitungen
mit kleiner rdumlicher Ausdehnung zur Feinverteilung nach Artikel 4 Absatz 1 Buch-
stabe a StromVG angeschlossen sind, sofern sie einen Jahresverbrauch von mindes-
tens 100 MWh aufweisen. Die betroffenen Parteien vereinbaren die Modalitéten zur
Nutzung dieser Elektrizitétsleitungen.

Art. 12 Anrechenbare Betriebskosten
1102

2 Die Netzbetreiber legen transparente, einheitliche und diskriminierungsfreie Richt-
linien fiir die Ermittlung der Betriebskosten fest.

101 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023
(AS 2022 772).

102 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 3. April 2019, mit Wirkung seit 1. Juni 2019
(AS 2019 1381).
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Art. 13 Anrechenbare Kapitalkosten

I Die Netzbetreiber legen in transparenten und diskriminierungsfreien Richtlinien fiir
die verschiedenen Anlagen und Anlageteile einheitliche und sachgerechte Nutzungs-
dauern fest.

2 Die jahrlichen kalkulatorischen Abschreibungen berechnen sich aufgrund der An-
schaffungs- bzw. Herstellkosten der bestehenden Anlagen bei linearer Abschreibung
iiber eine festgelegte Nutzungsdauer auf den Restwert Null. Als Anschaffungs- bzw.
Herstellkosten gelten nur die Baukosten der betreffenden Anlagen.

3 Fiir die jahrliche Verzinsung der fiir den Betrieb der Netze notwendigen Vermdgens-
werte gilt Folgendes:103

a.  Als betriebsnotwendige Vermogenswerte diirfen hochstens berechnet werden:

1. die Anschaffungs- bzw. Herstellrestwerte der bestehenden Anlagen, die
sich aufgrund der Abschreibungen nach Absatz 2 per Ende des Ge-
schiftsjahres ergeben; und

2. das betriebsnotwendige Nettoumlaufvermdogen.

b.104 Der kalkulatorische Zinssatz entspricht dem Satz der durchschnittlichen Kos-
ten des eingesetzten Kapitals (durchschnittlicher Kapitalkostensatz, Weighted
Average Cost of Capital, WACC).

3bis Das UVEK legt den WACC, basierend auf der Berechnung des BFE gemiss den
Vorgaben von Anhang 1, jahrlich fest. Es konsultiert dazu vorgéngig die EICom.105

3ter Es veroffentlicht den WACC fiir das Folgejahr jeweils bis Ende Mérz im Internet
und im Bundesblatt.106

4 Konnen die urspriinglichen Anschaffungs- bzw. Herstellkosten fiir bestehende An-
lagen ausnahmsweise nicht mehr festgestellt werden, so sind sie wie folgt zu berech-
nen: Die Wiederbeschaffungspreise werden transparent mit sachgerechten, offiziell
ausgewiesenen Preisindizes auf den Anschaffungs- bzw. Herstellzeitpunkt zuriickge-
rechnet. Bereits in Rechnung gestellte Betriebs- und Kapitalkosten fiir betriebsnot-
wendige Vermogenswerte sind dabei in Abzug zu bringen. In jedem Fall ist hochstens
der Wert einer vergleichbaren Anlage anrechenbar. Vom so ermittelten Wert sind 20
Prozent in Abzug zu bringen.107

103 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 30. Jan. 2013, in Kraft seit 1. Mérz 2013
(AS 2013 559).
104 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 30. Jan. 2013, in Kraft seit 1. Mérz 2013
(AS 2013 559).
105 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 30. Jan. 2013 (AS 2013 559). Fassung gemiss Ziff. I
der V vom 12. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Mérz 2025 (AS 2025 121).
106 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 12. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Mérz 2025
(AS 2025 121).
107 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 12. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 6467).
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Art. 134108 Kostenzuordnung fiir Massnahmen bei Geféhrdung des sicheren
Ubertragungsnetzbetriebs

Die folgenden Kosten sind nicht als Kosten fiir Massnahmen bei Gefdhrdung des si-
cheren Ubertragungsnetzbetriebs nach Artikel 20a Absatz 5 StromVG anrechenbar:

a. von Verteilnetzbetreibern fiir Massnahmen, die zu ihren regulidren Aufgaben
nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a StromVG gehoren;

b. von Erzeugern, Endverbrauchern und Speicherbetreibern fiir Massnahmen zur
Unterstiitzung von Verteilnetzbetreibern nach Artikel 8 Absatz 1Vis erster Satz
StromVG.

Art. 13abis 109 Anrechenbare Kosten von Steuer- und Regelsystemen

I Als anrechenbare Kosten gelten die Kapital- und Betriebskosten von Steuer- und
Regelsystemen, die fiir die netzdienliche Nutzung der Flexibilitit nach Artikel 19a
eingesetzt werden, einschliesslich der ausgerichteten Vergiitung.

2 Die Netzbetreiber legen transparente und diskriminierungsfreie Richtlinien zu den
Bestandteilen intelligenter Steuer- und Regelsysteme fest, insbesondere zu den instal-
lationstechnischen Vorbereitungen.

Art. 135110 Anrechenbare Kosten von innovativen Massnahmen fiir intelligente
Netze

I Als innovative Massnahme fiir intelligente Netze gilt das Erproben und Nutzen neu-
artiger Methoden und Produkte aus Forschung und Entwicklung zum Zwecke einer
zukiinftigen Erhéhung der Sicherheit, Leistungsféhigkeit oder Effizienz des Netzes.

2 Die Kosten solcher Massnahmen gelten bis zu einem Betrag von hochstens 1 Pro-
zent der anrechenbaren Betriebs- und Kapitalkosten des Netzbetreibers im betreffen-
den Jahr als anrechenbare Kosten, wobei jahrlich hochstens die folgenden Betrage
angerechnet werden diirfen:

a. eine Million Franken fiir innovative Massnahmen der nationalen Netzgesell-
schaft; und

b. 500 000 Franken fiir innovative Massnahmen der iibrigen Netzbetreiber.

3 Die Netzbetreiber dokumentieren ihre innovativen Massnahmen und ver6ffentlichen
die Dokumentation. Sie beschreiben namentlich das Projekt, die angewendete Me-
thode, den erwarteten und den erzielten Nutzen sowie die Auslagen. Die EICom kann
Mindestanforderungen festlegen.

108 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).
109 Urspriinglich: Art. 13a. Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017 (AS 2017 7109).
Fassung gemiss Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).
110 Ringefiigt durch Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019
(AS 2019 1381).
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Art. 13¢111 Anrechenbare Kosten von Massnahmen zur Sensibilisierung im
Bereich der Verbrauchsreduktion

I Als anrechenbare Kosten von Massnahmen zur Sensibilisierung im Bereich der Ver-
brauchsreduktion gelten die Kosten, die dem Verteilnetzbetreiber dadurch entstehen,
dass er die Messdaten der Endverbraucher in seinem Netzgebiet so bearbeitet, dass
diese ihren individuellen Elektrizitatsverbrauch wihrend verschiedener Zeitperioden
mit demjenigen anderer Endverbraucher mit gleichartiger Verbrauchscharakteristik
vergleichen kdnnen.

2 Die Kosten solcher Massnahmen gelten bis zu einem Betrag von hochstens 0,5 Pro-
zent der anrechenbaren Betricbskosten des Netzbetreibers im betreffenden Jahr,
hochstens aber bis zu einem Betrag von 250 000 Franken pro Jahr, als anrechenbare
Betriebskosten.

Art. 134112 Anre_chenbare Kosten von Informationsmassnahmen und
von Offentlichkeitsarbeit

1 Als anrechenbare Kosten von Informationsmassnahmen gelten die Kosten des Netz-
betreibers fiir die Bereitstellung von Informationen im Rahmen eines Vorhabens nach
Artikel 15 Absatz 3bis Buchstabe b StromV G, namentlich iiber Umfang, Notwendig-
keit und zeitlichen Ablauf des Vorhabens sowie iiber dessen voraussichtliche Auswir-
kungen auf Umwelt, Raum und Betroffene, soweit diese Informationen notwendig
sind, um den vom Vorhaben Betroffenen die Meinungsbildung und die allfillige Mit-
wirkung am Verfahren zu ermoglichen.

2 Als anrechenbare Kosten von Offentlichkeitsarbeit gelten die vom BFE bei den
Netzbetreibern erhobenen Gebiihren fiir die Offentlichkeitsarbeit der Kantone nach
Artikel 6b.

3 Die anrechenbaren Kosten nach diesem Artikel sind nach den Grundsitzen der Ar-
tikel 12 und 13 den Betriebs- und Kapitalkosten zuzuordnen.

Art. 13113 Erzeugungsbedingte Verstirkungen: Kosten

I Netzverstdarkungen aufgrund von Anlagen, die auf der Transformationsebene zwi-
schen dem Nieder- und dem Mittelspannungsnetz angeschlossen werden, fallen unter
Artikel 156 Absatz 3 StromVG.

2 Die pauschale Abgeltung nach Artikel 155 Absatz 4 StromVG betrdgt 59 Franken
pro kW neu installierte Erzeugungsleistung.

3 Die Vergiitungen fiir Kosten fiir Verstidrkungen von Anschlussleitungen nach Arti-
kel 15b Absatz 5 StromVG betragen hochstens 50 Franken pro kW neu installierte
Erzeugungsleistung.

11 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019
(AS 2019 1381).

112 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019
(AS 2019 1381).

113 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).
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4 Verteilnetzbetreiber haben die Abgeltungen und Vergiitungen fiir Netzverstarkun-
gen nach Artikel 15b Absatz 3 und 4 StromVG vom regulatorischen Anlagevermdgen
in Abzug zu bringen.

Art. 13/114 Erzeugungsbedingte Verstarkungen: Aufgaben
I Die Verteilnetzbetreiber miissen:
a. die Geltendmachung der Abgeltung und der Vergiitungen nach Artikel 13e
Absitze 2 und 3 fiir ihr Netzgebiet melden:

1. der nationalen Netzgesellschaft monatlich: Leistung, Standort und Inbe-
triecbnahmedatum der neu angeschlossenen Erzeugungsanlagen,

2. der ElCom jdhrlich: die Angaben nach Ziffer 1 sowie die Jahressumme
der tatséchlich vorgenommenen Investitionen fiir erzeugungs- und ver-
brauchsbedingte Netzverstirkungen im Niederspannungsnetz;

b. den Antrag fiir Vergiitungen nach Artikel 13e Absatz 3 monatlich bei der na-
tionalen Netzgesellschaft einreichen und den Produzenten die Vergiitung er-
statten;

c. die erhaltenen Vergiitungen, Abgeltungen und getétigten Netzverstirkungen
jéhrlich in der Jahresrechnung des Netzes ausweisen;

d. einheitliche Grundlagen fiir die Vergiitungen nach Artikel 13e Absatz 3 erar-
beiten.

2 Die nationale Netzgesellschaft muss:

a. die beantragten Abgeltungen und Vergiitungen nach Artikel 15 Absitze 4
und 5 StromVG im Folgejahr an die Verteilnetzbetreiber auszahlen;

b. der ElCom jihrlich Bericht iiber ausgerichteten Abgeltungen und Vergiitun-
gen erstatten.

3 Die EICom muss:

a. die Antrdge auf Vergiitung nach Artikel 156 Absatz 3 StromVG priifen und
bewilligen;

b. stichprobeweise den Vollzug von Artikel 15b Absitze 4 und 5 StromVG kon-
trollieren;

c. regeln, wie die Abgeltungen und Vergiitungen fiir Netzverstarkungen nach
Artikel 13e Absatz 4 im Anlagevermdgen der Netzbetreiber zu behandeln
sind.

Art. 14 Grenziiberschreitende Netznutzung

I Fiir die Berechnung der durch grenziiberschreitende Lieferungen nach Artikel 16
StromVG verursachten Kosten bleiben internationale Regelungen vorbehalten.

114 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).
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2 Die Einnahmen aus der grenziiberschreitenden Nutzung des Ubertragungsnetzes im
Zusammenhang mit dem Ausgleich zwischen europiischen Ubertragungsnetzbetrei-
bern («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) sind nach Abzug
der Aufsichtsabgabe nach Artikel 28 StromVG vollumfénglich fiir die Deckung der
anrechenbaren Kosten des Ubertragungsnetzes zu verwenden.

3 Bei der Berechnung der Einnahmen nach Absatz 2 kdnnen nur jene Mindererldse
abgezogen werden, die nicht einem bestimmten Verursacher zugeordnet werden kon-
nen oder die aus einer Ausnahme beim Netzzugang fiir Netzkapazititen im grenziiber-
schreitenden Ubertragungsnetz resultieren (Art. 17 Abs. 6 StromVG).115

Art, 15116 Anlastung von Kosten des Ubertragungsnetzes

I Die nationale Netzgesellschaft stellt den Bilanzgruppen die Beziige aus der Strom-
reserve nach der WResV!17 individuell in Rechnung.

2 Sie stellt den Netzbetreibern und den am Ubertragungsnetz direkt angeschlossenen
Endverbrauchern entsprechend der bezogenen elektrischen Energie der Endverbrau-
cher folgende Kosten in Rechnung:

a. die Kosten fiir das Systemmanagement, das Messdatenmanagement, die
Schwarzstart- und Inselbetriebsfahigkeit von Erzeugern, die Spannungshal-
tung, die Primédrregelung und die Anteile der Leistungsvorhaltung fiir die
Sekundér- und Tertidrregelung, die nicht einer Bilanzgruppe zugeordnet wer-
den konnen; die EICom legt jahrlich den Hochstbetrag fest;

b. die Kosten im Zusammenhang mit der Stromreserve nach der WResV und die
Kosten nach Artikel 15a Absatz 1 StromVG;

c. die Kosten fiir Verstirkungen im Verteilnetz und von Anschlussleitungen
nach Artikel 156 Absitze 3—5 StromVG.

3 Sie stellt den am Ubertragungsnetz direkt angeschlossenen Endverbrauchern und
Netzbetreibern diskriminierungsfrei und zu einem fiir die Regelzone Schweiz einheit-
lichen Tarif die verbleibenden anrechenbaren Kosten sowie die Abgaben und Leis-
tungen an Gemeinwesen wie folgt in Rechnung:

a. zu 10 Prozent entsprechend der elektrischen Energie, die aus dem betreften-
den Netz bezogen wurde:

1. den von am Netz direkt angeschlossenen Endverbrauchern, und
2. den an der der tieferen Netzebenen angeschlossenen Endverbrauchern;

b. zu 90 Prozent entsprechend dem jéhrlichen Mittelwert der monatlichen
Hochstleistungen, die jeder direkt angeschlossene Endverbraucher und jedes
Netz der tieferen Netzebene vom Ubertragungsnetz beansprucht.

115 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

116~ Fassung gemiss Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

117 SR 734.722
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Art. 16 Anlastung von Kosten des Verteilnetzes

I Die nicht individuell in Rechnung gestellten anrechenbaren Kosten, Abgaben und
Leistungen an Gemeinwesen sowie der Anteil fiir ein Netz der hoheren Netzebene
werden den am betreffenden Netz direkt angeschlossenen Endverbrauchern und Netz-
betreibern wie folgt angelastet:

a. zu 10 Prozent entsprechend der elektrischen Energie, die aus dem betreften-
den Netz bezogen wurde von:

1. den am Netz direkt angeschlossenen Endverbrauchern, und
2. den an der tieferen Netzebene angeschlossenen Endverbrauchern;

b. zu 90 Prozent entsprechend dem jahrlichen Mittelwert der tatsdchlichen
monatlichen Hochstleistungen, die jeder direkt angeschlossene Endverbrau-
cher und jedes Netz der tieferen Netzebene vom betreffenden Netz beanspru-
chen.118

1bis Bei der elektrischen Energie, die nach Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 2 zur Anlas-
tung der Kosten an die tiefere Netzebene massgebend ist, sind nach dem Nettoprinzip
zusétzlich auch die Elektrizitdtsmengen zu beriicksichtigen, die in den tieferen Netz-
ebenen eingespeist wurden. Diese Mengen werden iiber alle Ubergangspunkte zwi-
schen den Netzebenen zeitgleich ermittelt.!19

2 Das Entgelt fiir die Netznutzung darf pro Netzebene die anrechenbaren Kosten sowie
Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen dieser Netzebene nicht iibersteigen.

3 Entstehen in Verteilnetzen durch Anschluss oder Betrieb von Erzeugungsanlagen
oder von Speichern ohne Endverbrauch unverhéltnisméssige Mehrkosten, so sind
diese nicht Teil der Netzkosten. Sie miissen in einem angemessenen Umfang von den
Erzeugern und den Betreibern der Speicher ohne Endverbrauch getragen werden.!20

Art. 17 Anlastung von Kosten zwischen Netzen und Ermittlung
der Hochstleistung

I Die Netzbetreiber legen transparente und diskriminierungsfreie Richtlinien fiir die
Anlastung von Kosten zwischen direkt miteinander verbundenen Netzen der gleichen
Netzebene und fiir die einheitliche Ermittlung des jéhrlichen Mittelwertes der tatsach-
lichen monatlichen Hochstleistung fest.

2 Fir die Ermittlung der monatlichen Hochstleistung ist die Nettoleistung massge-
bend. Diese entspricht der von der hdheren Netzebene bezogenen und iiber alle Uber-
gangspunkte zwischen den Netzebenen zeitgleich ermittelten hdchsten Leistung. 121

118 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

119 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

120 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

121 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).
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Art. 18122 Grundsitze fiir die Netznutzungstarife aller Netzebenen
I Die Netzbetreiber legen die Netznutzungstarife pro Tarifjahr fest.

2 Innerhalb einer Spannungsebene bilden Endverbraucher mit dhnlichem Bezugspro-
fil eine Kundengruppe mit einem einheitlichen Angebot an Netznutzungstarifen.

3 Die Netzbetreiber legen fiir jede Kundengruppe einen Standardtarif fest und be-
zeichnen diesen als solchen. Sie diirfen den Endverbrauchern weitere Tarife zur Aus-
wabhl anbieten.

4 Sie sind im Rahmen der gesetzlichen Tarifgrundsétze (Art. 14 Abs. 3 StromVG) frei
in der Bestimmung der einzelnen Tarifkomponenten; vorbehalten bleiben die beson-
deren Vorgaben nach Absatz 5 und nach Artikel 18a Absitze 2 und 4.

5 Fiir dynamische Netznutzungstarife gelten die folgenden Grundsétze:

a. Sie miissen Anreize fiir ein netzdienliches Verhalten setzen, indem die Tarife
aufgrund der fiir den Folgetag erwarteten Netzbelastungswerte festgelegt wer-
den.

b. Sie konnen in Abweichung von Absatz 2 aufgrund der Netzsituation lokal dif-
ferenziert werden.

c. Sie sind so auszugestalten, dass sie fiir ein Standardlastprofil einer Kunden-
gruppe mit anderen Tarifen dieser Kundengruppe vergleichbar sind.

d. Die Einsparungen fiir den Endverbraucher orientieren sich an den zu erwar-
tenden Kostenvorteilen fiir den Netzbetreiber.

e. Die Ausgestaltung der dynamischen Tarife muss transparent und nachvoll-
ziehbar sein.

6 Legt der Netzbetreiber einen dynamischen Netznutzungstarif als Standardtarif fest,
so muss fiir die betroffene Kundengruppe mindestens ein Wahltarif ohne dynami-
sche Tarifkomponente angeboten werden.

Art. 184123 Netznutzungstarife der Niederspannungsebene

I Auf der Niederspannungsebene gelten die folgenden Grundsétze fiir die Bildung der
Kundengruppen:

a. Endverbraucher in ganzjéhrig genutzten Liegenschaften mit einem Jahresver-
brauch unter 50 MWh gehdren der Basiskundengruppe an.

b. Endverbraucher in ganzjéhrig genutzten Liegenschaften mit einem Jahresver-
brauch unter 50 MWh, die noch nicht mit einem intelligenten Messsystem
ausgestattet sind, bilden zusammen eine eigene Kundengruppe.

2 Fiir die Festlegung des Standardtarifs der Basiskundengruppe konnen die Netzbe-
treiber unter den drei folgenden Modellen fiir Netznutzungstarife wihlen:

122" Fassung gemiss Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

123 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).
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a.  Tarife mit einer nichtdegressiven Arbeitskomponente (Rp./kWh) von mindes-
tens 70 Prozent;

b. dynamische Tarife;

c.  Tarife mit einer nichtdegressiven Arbeitskomponente (Rp./kWh) von mindes-
tens 50 Prozent und einer variablen Leistungskomponente (Rp./kW), deren
Hohe sich nach den Netzlasten richtet und mindestens vier verschiedene
Werte pro Tag aufweist.

3 Die Hohe der variablen Leistungskomponente nach Absatz 2 Buchstabe ¢ muss sich
an Zeitfenstern orientieren, die unter Abschitzung der zu erwartenden Netzlasten fiir
das gesamte Tarifjahr festgelegt werden.

4 Bei Endverbrauchern nach Absatz 1 Buchstabe b miissen samtliche Tarife eine
nichtdegressive Arbeitskomponente (Rp./kWh) von mindestens 70 Prozent enthalten.

Art. 186124 Deckungsdifferenzen im Bereich der Netzkosten

I Stimmt die Summe des Netznutzungsentgelts, das der Netzbetreiber wihrend eines
Tarifjahres erhoben hat, nicht mit den anrechenbaren Netzkosten iiberein (Deckungs-
differenz), so muss er diese Abweichung innert der néchsten drei Tarifjahre ausglei-
chen. Bei einer Unterdeckung kann er auf den Ausgleich verzichten.

2In begriindeten Fallen kann die ElICom den Zeitraum zum Ausgleich einer De-
ckungsdifferenz verldngern.

3 Der Zinssatz, den der Netzbetreiber gegeniiber dem Endverbraucher anwenden
muss, entspricht:

a. Dbei einer Unterdeckung: hochstens dem Fremdkapitalkostensatz geméss An-
hang 1;

b.  bei einer Uberdeckung: mindestens dem Fremdkapitalkostensatz gemiss An-
hang 1.

Art. 18¢125  Befreiung von der Pflicht zur Entrichtung des Netznutzungsentgelts

Die Befreiung von der Pflicht zur Entrichtung des Netznutzungsentgelts (Art. 14a
Abs. 1 und 3 StromVG) umfasst auch die Kosten fiir die Systemdienstleistungen, die
Stromreserve nach der WResV126 und den Netzzuschlag nach Artikel 35 EnG sowie
die Kosten im Zusammenhang mit den Artikeln 154 und 156 StromVG.

124 Urspriinglich: Art. 18a. Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit
1. Jan. 2023 (AS 2022 772).

125 Urspriinglich: Art. 18b. Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit
1. Jan. 2025 (AS 2024 706).

126 SR 734.722
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Art. 184127 Riickerstattung des Netznutzungsentgelts

I Die Netzbetreiber legen fiir Speicher mit Endverbrauch (Art. 14a Abs. 4 Bst. a
StromVG) und Anlagen zur Umwandlung von Elektrizitit (Art. 14a Abs. 4 Bst. b
StromVG; Umwandlungsanlagen) einen Riickerstattungstarif fest.

2 Die Riickerstattung fiir Pilot- und Demonstrationsanlangen (Art. 14a Abs. 4 Bst. ¢
StromVG) umfasst das bezahlte Netznutzungsentgelt, einschliesslich der Kosten fiir
die Systemdienstleistungen, die Stromreserve nach der WResV128 und den Netzzu-
schlag nach Artikel 35 EnG!29 sowie der Kosten im Zusammenhang mit den Arti-
keln 154 und 15b StromVG.

3 Die Netzbetreiber erstatten den entsprechenden Betrag im Rahmen der nédchsten
Rechnungsstellung als Reduktion des Netznutzungsentgelts zuriick.

4 Die Riickerstattung fiir Speicher mit Endverbrauch und fiir Umwandlungsanlagen
darf nicht hoher sein als die in Rechnung gestellte Arbeitskomponente (Rp./kWh) zu-
ziiglich der Kosten nach Artikel 18e Absatz 1 Buchstabe b.

Art. 18¢130  Riickerstattungstarife

1 Der Riickerstattungstarif fiir Speicher mit Endverbrauch und Umwandlungsanlagen
entspricht der Summe aus:

a. der fiir das Tarifjahr durchschnittlichen Arbeitskomponente (Rp./kWh) des
Netznutzungstarifs am Ort der Einspeisung;

b. den Kosten fiir:
1. die Systemdienstleistungen,
2. die Stromreserve nach der WResV131,
3. den Netzzuschlag nach Artikel 35 EnG!32, und
4. die Massnahmen nach den Artikeln 154 und 1556 StromVG.

2 Kommt fiir Speicher mit Endverbrauch und Umwandlungsanlagen ein dynamischer
Netznutzungstarif zur Anwendung, so erfolgt die Berechnung des Riickerstattungsta-
rifs gestiitzt auf einen nicht-dynamischen Tarif der gleichen Kundengruppe.

3 Bei Speichern mit Endverbrauch, die Teilnehmer einer lokalen Elektrizititsgemein-
schaft (Art. 19¢) sind und Elektrizitét aus der Gemeinschaft zuriickspeisen, wird fiir
die Berechnung des Riickerstattungstarifs nur der reduzierte Tarif beriicksichtigt.

127 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

128 SR 734.722

129 SR 730.0

130 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

131 SR 734.722

132 SR 730.0
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Art. 18/133 Mit einem intelligenten Messsystem auszustattende Anlagen

I Betreiber der nachstehenden Anlagen, die von ihrem Recht auf Riickerstattung des
Netznutzungsentgelts Gebrauch machen wollen, miissen diese unter den folgenden
Voraussetzungen mit einem intelligenten Messsystem ausstatten lassen:

a. Speicher mit Endverbrauch und Umwandlungsanlagen, die mit einer Erzeu-
gungsanlage verbunden sind, die im Eigenverbrauch betrieben wird und der
Bewilligungspflicht nach Artikel 6 der Niederspannungs-Installationsverord-
nung vom 7. November 2001134 (NIV) unterliegt.

b. Pilot- und Demonstrationsanlagen, bei denen nicht die gesamte bezogene
Elektrizitdt fiir die Umwandlung verwendet wird.

2 Die Kosten fiir die Messungen, die allein zum Nachweis der fiir die Riickerstattung
massgeblichen Elektrizitdtsmengen erforderlich sind, miissen von den Betreibern der
Anlagen getragen werden.

Art. 18g135  Bestimmung der fiir die Riickerstattung
massgeblichen Elektrizititsmenge

1 Bei stationdren Speichern mit Endverbrauch, die mit einer Erzeugungsanlage ver-
bunden sind, die im Eigenverbrauch betrieben wird und der Bewilligungspflicht nach
Artikel 6 NIV136 unterliegt, ist zur Ermittlung der fiir die Riickerstattung massgebli-
chen Elektrizitdtsmenge pro Rechnungsperiode wie folgt vorzugehen:

a. Die folgenden Lastgangwerte von fiinfzehn Minuten werden verglichen und
die jeweils kleineren Werte zusammengezahlt:
1. die Werte der aus dem Netz bezogenen Elektrizitdtsmenge und der ge-
speicherten Elektrizitdtsmenge,
2. die Werte der ausgespeicherten Elektrizititsmenge und der zuriickge-
speisten Elektrizitidtsmenge.

b. Die kleinere der beiden Summen nach Buchstabe a Ziffern 1 und 2 gilt als die
fiir die Riickerstattung massgebliche Elektrizititsmenge.

2 Bei stationdren Speichern mit Endverbrauch, die mit keiner Erzeugungsanlage nach
Absatz 1 verbunden sind, gilt die am entsprechenden Hausanschlusspunkt einge-
speiste Elektrizitdtsmenge als die fiir die Riickerstattung massgebliche Elektrizitéits-
menge.

3 Bei mobilen Speichern mit Endverbrauch gilt die vom mobilen Speicher am Haus-
anschlusspunkt eingespeiste Elektrizitdtsmenge als die fiir die Riickerstattung mass-
gebliche Elektrizititsmenge.

133 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

134 SR 734.27

135 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

136 SR 734.27
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4 Die Betreiber von Umwandlungsanlagen und von Pilot- und Demonstrationsanlagen
miissen die fiir die Riickerstattung massgebliche Elektrizititsmenge mit Herkunfts-
nachweisen belegen.

Art. 184137 Riickerstattung des Netznutzungsentgelts bei Pilot-
und Demonstrationsanlagen

I Die Betreiber von Pilot- und Demonstrationsanlagen sind riickerstattungsberechtigt,
wenn sie zusdtzlich zu den Bedingungen nach Artikel 14a Absatz 4 Buchstabe ¢
StromVG vom BFE als Pilot- und Demonstrationsanlage anerkannt sind.

2 Eine Anlage wird vom BFE als Pilot- und Demonstrationsanlage anerkannt, wenn
die Anlage neuartige technische oder betriebliche Eigenschaften aufweist und:

a. die Anlage spatestens am 31. Dezember 2034 in Betrieb geht; und
b. fiir die Anlage bereits ein Baubewilligungsgesuch eingereicht worden ist.

3 Massgebend fiir die Beurteilung, ob die Gesamtleistung von 200 MW (Art. 14a
Abs. 4 Bst. ¢ StromVG) bereits iiberschritten ist, ist das Datum des beim Netzbetrei-
ber eingereichten Antrags auf Riickerstattung.

4 Die Netzbetreiber informieren das BFE iiber die Antrige auf Riickerstattung von
Pilot- und Demonstrationsanlagenbetreibern.

5 Das BFE fiihrt eine 6ffentlich zugéngliche Liste mit den Angaben zur Gesamtleis-
tung aller Pilot- und Demonstrationsanlagen, fiir die ein Antrag auf Riickerstattung
eingereicht wurde, und aktualisiert die Liste laufend.

6 Der Anspruch von Pilot- und Demonstrationsanlagenbetreibern auf Riickerstattung
endet spitestens nach 20 Jahren seit Inbetriebnahme der Anlage.

Art. 184138 Richtlinien fiir die Riickerstattung des Netznutzungsentgelts

Die Netzbetreiber legen unter Mitwirkung der Vertreterinnen und Vertreter der End-
verbraucher, der Erzeuger und der im Elektrizititsbereich titigen Dienstleister trans-
parente und diskriminierungsfreie Richtlinien fiir die technische und organisatorische
Umsetzung der Riickerstattung des Netznutzungsentgelts fest.

Art. 19139 Effizienzvergleiche sowie Uberpriifung der Netznutzungs-
und Elektrizitétstarife oder einzelner Kostenkomponenten

I Zur Uberpriifung der Netznutzungstarife und -entgelte sowie der Elektrizititstarife
oder einzelner Kostenkomponenten eines effizienten Netzes, einer effizienten Ener-
gielieferung an Endverbraucher in der Grundversorgung oder eines effizienten Mess-

137 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

138 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

139 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).
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wesens in der Grundversorgung kann die EICom die Kosten vergleichbarer Netzbe-
treiber heranziehen. Sie wendet bei Effizienzvergleichen soweit moglich statistisch-
okonometrische Methoden an. Bei derartigen Effizienzvergleichen, die sich auf die
gesamten Netzkosten beziehen, hort die EICom die betroffenen Kreise vorgéngig an.

2 Der Vergleich hat nach sachgerechten Kriterien zu erfolgen. Dabei sind die wesent-
lichen Kostentreiber zu beriicksichtigen.

3 Erweisen sich Kosten aufgrund des Vergleichs als ungerechtfertigt, so verfiigt die
Elcom, dass diese im Rahmen des Ausgleichs der Deckungsdifferenzen bei den Netz-
nutzungs-, Elektrizitéts- oder Messtarifen geméss den Artikeln 4/ und 18a kompen-
siert werden.

2a. Abschnitt:140

Netzdienliche Flexibilitit sowie Steuer- und Regelsystem

Art. 19a Netzdienliche Flexibilitat

Als netzdienlich gilt die Nutzung der Flexibilitdt, mit der ein Verteilnetzbetreiber:
a. eine angespannte lokale Netzsituationen entlasten kann;
b. einen Netzausbau vermeiden kann;
c. Netzmassnahmen aufschieben kann; oder

d. die Netzkosten im eigenen Netzgebiet verringern kann.

Art. 190 Vertragsinhalte bei der Nutzung der Flexibilitét

I Der Vertrag zwischen dem Flexibilitdtsinhaber und dem Verteilnetzbetreiber iiber
die Nutzung von Flexibilitit regelt mindestens:

a. den Einsatz eines Steuer- und Regelsystems;
den Umfang der geplanten Nutzung der Flexibilitét;

c. das Informationsmittel sowie die Haufigkeit, mit der der Verteilnetzbetreiber
den Flexibilitdtsinhaber liber die Nutzung seiner Flexibilitdt informiert;

d. die Vergiitung;
e. die Vertragslaufzeit;
f.  die Kiindigungsmodalitéten.

2 Der Verteilnetzbetreiber verdffentlicht jéhrlich die fiir einen Vertragsabschluss rele-
vanten Informationen, insbesondere die Vergiitungsansitze.

140 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

34/60



Stromversorgungsverordnung 734.71

Art. 19¢ Garantierte Nutzungen der Flexibilitét
I Die garantierte Nutzung von Flexibilitdt wird nicht vergiitet.

2 Der Verteilnetzbetreiber muss den betroffenen Flexibilititsinhabern auf Anfrage
oder mindestens jahrlich {iber die Griinde und den Umfang dieser Nutzungen infor-
mieren.

3 Er darf fiir die garantierten Nutzungen der Flexibilitét ein intelligentes Steuer- und
Regelsystem ohne die Zustimmung des betroffenen Flexibilitdtsinhabers einsetzen.

4 Er darf hochstens 3 Prozent der jahrlich erzeugten Energie am Anschlusspunkt
abregeln.

5 Die Netzbetreiber legen unter Mitwirkung der betroffenen Akteure in transparenten
und diskriminierungsfreien Richtlinien Regeln fiir die technische Umsetzung des Ein-
speisemanagements und die Informationsprozesse fest.

Art. 194 Bestehende Flexibilitét

I Die Flexibilitdt gilt als bestehend, wenn der Verteilnetzbetreiber diese vor dem
1. Januar 2026 bei einem Flexibilitdtsinhaber durch ein Steuer- und Regelsystem
genutzt hat.

2 Der Verteilnetzbetreiber muss die Flexibilitatsinhaber jahrlich {iber mindestens fol-
gende Elemente der bestehenden Flexibilitét schriftlich informieren:

a. die in Artikel 19b Absatz 1 Buchstaben a—d genannten Inhalte;
b. die Folgen einer Untersagung nach Absatz 3.

3 Der Flexibilititsinhaber kann die Weiternutzung seiner bestehenden Flexibilitit un-
tersagen. Er muss dies dem Verteilnetzbetreiber innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der
Informationen nach Absatz 2 oder mit einer Frist von drei Monaten per Ende des
Kalenderjahres schriftlich mitteilen.

4 Die Untersagung gibt dem Flexibilitdtsinhaber keinen Anspruch auf die Entfernung
eines bereits installierten Steuer- und Regelsystems.

2b. Abschnitt:!4! Lokale Elektrizititsgemeinschaften

Art. 19¢ Bildung einer lokalen Elektrizititsgemeinschaft

I Eine lokale Elektrizititsgemeinschaft kann gebildet werden, wenn die Leistung der
in der Gemeinschaft eingesetzten Erzeugungsanlagen mindestens 5 Prozent der An-
schlussleistung aller teilnehmenden Endverbraucher betragt.

2 Erzeugungsanlagen, die wihrend hochstens 500 Stunden pro Jahr betrieben werden,
werden fiir die Bestimmung der Leistung der in der Gemeinschaft eingesetzten Erzeu-
gungsanlagen nicht beriicksichtigt.

141 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).
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3 Die Endverbraucher und die in die Gemeinschaft eingebrachten Erzeugungsanlagen
und Speicher miissen sich im selben Netzgebiet befinden und diirfen nicht auf Span-
nungsebenen iiber 36 kV angeschlossen sein. Zudem diirfen diese Spannungsebenen
flir den Austausch der selbst erzeugten Elektrizitdt innerhalb der Gemeinschaft nicht
in Anspruch genommen werden.

4 Endverbraucher diirfen pro Verbrauchsstitte nur an einer lokalen Elektrizititsge-
meinschaft teilnehmen. Erzeugungsanlagen und Speicher diirfen nur in eine Gemein-
schaft eingesetzt werden.

5 Ist eine der Voraussetzung nach den Absétzen 1, 3 und 4 nicht mehr erfiillt, so darf
der Verteilnetzbetreiber die lokale Elektrizitdtsgemeinschaft nicht mehr als solche
behandeln.

Art. 191 Verhéltnis unter den Teilnehmern einer lokalen
Elektrizititsgemeinschaft

I Die Teilnehmer der lokalen Elektrizititsgemeinschaft miissen schriftlich vereinba-
ren:

a. die Vertretung der Gemeinschaft gegen aussen;
die Vergiitungsansétze fiir die intern erzeugte und verbrauchte Elektrizitét;

c. die Kostentragung fiir die interne Datenbearbeitung, Verwaltung und Abrech-
nung;

d. die Voraussetzungen fiir den Eintritt in die und den Austritt aus der Gemein-
schaft;

e. die Aufteilung der Kostentragung fiir die Netznutzung und die Messung sowie
fiir die Elektrizitdtslieferungen innerhalb und ausserhalb der Grundversor-
gung.

2 Elektrizitdt aus Erzeugungsanlagen der Gemeinschaft muss einschliesslich der
dazugehorigen Herkunftsnachweise innerhalb der Gemeinschaft abgesetzt werden.
Die Vollzugsstelle nach Artikel 64 EnG142 ist fiir die Uberpriifung der innerhalb der
Gemeinschaft abgesetzten Herkunftsnachweise zustdndig.

Art. 19¢ Verhiltnis zum Verteilnetzbetreiber

I Die Vertreterin oder der Vertreter der lokalen Elektrizititsgemeinschaft muss dem
Netzbetreiber Folgendes mitteilen:

a. die Bildung und die Aufldsung der Gemeinschaft, jeweils drei Monate im
Voraus auf das Ende eines Monats;

b. die Ein- und Austritte der Teilnehmer der Gemeinschaft jeweils einen Monat
im Voraus auf das Ende eines Monats;

c. die Vertretung der Gemeinschaft gegen aussen;

142 SR 730.0
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d. die technischen Daten der Erzeugungsanlagen, insbesondere die Art der An-
lage und ihre elektrische Leistung;

e. eine Unterschreitung des Werts nach Artikel 19¢ Absatz 1;
f.  die technische Daten der Speicher.

2 Der Verteilnetzbetreiber rdumt den Teilnehmern der Gemeinschaft eine angemes-
sene Frist ein, um ihre Vertretung zu benennen. Lauft die Frist ungenutzt ab, kann der
Verteilnetzbetreiber einen Teilnehmer der Gemeinschaft als Vertretung benennen.

3 Die Verteilnetzbetreiber sind zur Mitwirkung verpflichtet. Insbesondere miissen sie
den an der Bildung einer lokalen Elektrizitdtsgemeinschaft interessierten Personen,
soweit dies fiir die Planung der Gemeinschaft erforderlich ist:

a. spétestens innerhalb von fiinfzehn Arbeitstagen nach der Anfrage die fiir die
Bildung einer Elektrizititsgemeinschaft relevante Netztopologie bekanntge-
ben;

b. die Anschlusssituation der Endverbraucher, der Erzeugungsanlagen und der
Speicher bekanntgeben.

4 Zur Ermittlung des Netznutzungsentgelts fiir die einzelnen Teilnehmer haben die
Verteilnetzbetreiber wie folgt vorzugehen:

a.  Als selbst erzeugte und unter Inanspruchnahme des Verteilnetzes in der Ge-
meinschaft abgesetzte Elektrizitdtsmenge gilt auf Basis der Lastgangwerte
von fiinfzehn Minuten die kleinere der beiden Summen von der gesamten in-
nerhalb der Gemeinschaft eingespeisten Elektrizititsmenge einerseits und der
gesamten von der Gemeinschaft bezogenen Elektrizitdtsmenge andererseits;

b. Die nach Buchstabe a massgebliche Menge wird dem einzelnen Teilnehmer
gemdss seinem Anteil an der gesamten von der Gemeinschaft bezogenen
Elektrizitdtsmenge zugeordnet.

5 Die Ermittlung des Entgelts fiir Elektrizititslieferungen in der Grundversorgung
sowie die Zuordnung der in der Gemeinschaft abgesetzten Elektrizitdtsmenge richtet
sich nach Absatz 4.

6 Die Ermittlung der Mengen, die jede einer Gemeinschaft zugeordneten Erzeugungs-
anlage entweder im Rahmen der Gemeinschaft an einen dritten Abnehmer oder im
Rahmen der Abnahme- und Vergiitungspflicht an den Verteilnetzbetreiber oder an
einen Dritten Abnehmer abgibt, richtet sich nach Absatz 4.

7Die Ermittlung des Messentgelts richtet sich nach den Bestimmungen iiber das
Messwesen.

Art. 19/ Reduktion des Netznutzungstarifs

I Der Abschlag auf dem Netznutzungstarif, den die Teilnehmer der Gemeinschaft fiir
den Bezug von selbst erzeugter Elektrizitit geltend machen konnen (Art. 17¢ Abs. 3
StromVG), betrégt 40 Prozent ihres Netznutzungstarifs nach Artikel 18 Absatz 3.

2Zum Abschlag berechtigt ist die Elektrizititsmenge nach Artikel 19¢ Absatz 4
Buchstabe b.
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3 Kann die in der Gemeinschaft selbst erzeugte Elektrizitdt aus netztopologischen
Griinden und aufgrund der Anschlusssituation der verschiedenen Teilnehmer nicht
ohne Transformation der Spannung von jeder Erzeugungsanlage zu einem beliebigen
Endverbraucher der Gemeinschaft gelangen, verringert sich der Abschlag fiir alle
Endverbraucher der Gemeinschaft auf 20 Prozent.

4 Die Speicher diirfen pro Abrechnungsperiode in der Summe nicht mehr Elektrizitét
innerhalb der Gemeinschaft absetzen, als sie von der Gemeinschaft bezichen. Fiir die
Menge, die bei der Riickspeisung in die Gemeinschaft die Bezugsmenge aus der Ge-
meinschaft ibersteigt, entfallt der Anspruch auf den Abschlag auf dem Netznutzungs-
tarif.

5 Ohne Abschlag in Rechnung zu stellen sind:
a. die Kosten fiir Systemdienstleistungen;
b. die Kosten fiir die Stromreserve nach WResV143;
der Netzzuschlag nach Artikel 35 EnG144;

die Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen.

3. Abschnitt:
Engpisse bei grenziiberschreitenden Lieferungen, Ausnahmen beim
Netzzugang und bei der Berechnung der anrechenbaren Netzkosten

Art. 20145 Handhabung der Vorrangregelung bei grenziiberschreitenden
Lieferungen

Die nationale Netzgesellschaft erstattet der EICom Bericht iiber die Handhabung der
Vorrangregelung nach Absatz 17 Absatz 2 StromVG und stellt ihr einen Antrag fiir
die Verwendung der Einnahmen nach Artikel 17 Absatz 5 StromVG.

Art. 21 Ausnahmen beim Netzzugang und bei der Berechnung der
anrechenbaren Netzkosten

1 Das UVEK erlésst auf Vorschlag der nationalen Netzgesellschaft transparente und
diskriminierungsfreie Regeln fiir die Gewahrung von Ausnahmen nach Artikel 17 Ab-
satz 6 StromVG.

2 Die ElCom entscheidet mit Verfligung iiber die Gewahrung von Ausnahmen.

143 SR 734.722

144 SR 730.0

145 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 30. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Okt. 2017
(AS 2017 5001).
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4. Kapitel: Systemdienstleistungen und Bilanzgruppen

Art. 22 Systemdienstleistungen

I Die nationale Netzgesellschaft beschafft die Systemdienstleistungen in einem
marktorientierten, diskriminierungsfreien und transparenten Verfahren, sofern sie
diese nicht selber erbringt.

2 Sie legt die Preise fiir die Systemdienstleistungen so fest, dass deren Kosten gedeckt
werden. Resultiert aus dem Verkauf von Systemdienstleistungen ein Gewinn oder ein
Verlust, so ist er mit den Kosten nach Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a zu verrechnen.

35 146

6 Sie erstattet der EICom jahrlich Bericht {iber die tatséchliche Erbringung und Anlas-
tung der Kosten der Systemdienstleistungen.

Art. 23 Bilanzgruppen

I Alle einer Bilanzgruppe zugeordneten Ein- bzw. Ausspeisepunkte miissen sich in
der Regelzone Schweiz befinden. Jeder Ein- bzw. Ausspeisepunkt muss einer einzi-
gen Bilanzgruppe zugeordnet werden.

2 Die nationale Netzgesellschaft legt in Richtlinien die Mindestanforderung an die Bi-
lanzgruppen nach transparenten und diskriminierungsfreien Kriterien fest. Sie bertick-
sichtigt dabei die Anliegen von kleinen Bilanzgruppen.

3 Sie schliesst mit jeder Bilanzgruppe einen Vertrag ab.

4 Jede Bilanzgruppe hat einen beteiligten Teilnehmer zu bezeichnen, der die Bilanz-
gruppe gegeniiber der nationalen Netzgesellschaft und Dritten vertritt (Bilanzgrup-
penverantwortlicher).

5,147

Art. 24143 Bilanzgruppe fiir erneuerbare Energien

1 Das BFE bezeichnet nach Anhérung der nationalen Netzgesellschaft den Verant-
wortlichen der Bilanzgruppe fiir erneuerbare Energien.

2 Der Verantwortliche der Bilanzgruppe fiir erneuerbare Energien legt in Richtlinien
transparente und diskriminierungsfreie Regeln fiir die Einspeisung von Elektrizitét
zum Referenzmarktpreis nach Artikel 14 Absatz 1 oder 105 Absatz 1 EnFV149 fest.150
Diese Richtlinien miissen vom BFE genehmigt werden.

146 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, mit Wirkung seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

147 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 2. Dez. 2016, mit Wirkung seit 1. Jan. 2017
(AS 2016 4629).

148 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 7109).

149 SR 730.03

150 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019
(AS 2019 1381; 2022 772; 2025 139).
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3 Er erstellt Fahrpldne und stellt diese der nationalen Netzgesellschaft zu.

4 Der Verantwortliche der Bilanzgruppe fiir erneuerbare Energien fordert die Kosten
fiir die unvermeidbare Ausgleichsenergie seiner Bilanzgruppe und seine Vollzugskos-
ten beim BFE zulasten des Netzzuschlagsfonds ein.

Art. 24a und 24h151

Art. 25152 Zuordnung der Einspeisepunkte

I Einspeisepunkte mit einer Anschlussleistung von hochstens 30 kVA, iiber die Elekt-
rizitidt zum Referenzmarktpreis nach den Artikeln 14 Absatz 1 oder 105 Absatz 1 der
EnFV153 abgenommen wird und die nicht mit einer Lastgangmessung mit automati-
scher Dateniibermittlung oder einem intelligenten Messsystem ausgestattet sind, so-
wie Einspeisepunkte, iiber die Elektrizitit nach Artikel 73 Absatz 4 EnG154 abgenom-
men wird, sind im Umfang der abgenommenen Elektrizitdt der Bilanzgruppe
zugeordnet, welche die festen Endverbraucher in diesem Netzgebiet beliefert.

2 Einspeisepunkte, iiber die Elektrizitdt von Anlagen mit einer Leistung von weniger
als 100 kW (Art. 14 Abs. 1 EnFV) oder von Anlagen mit einer Leistung ab 100 kW
bis weniger als 500 kW, die bereits eine Vergiitung nach bisherigem Recht erhalten,
zum Referenzmarktpreis abgenommen wird und die mit einer Lastgangmessung mit
automatischer Dateniibermittlung oder einem intelligenten Messsystem ausgestattet
sind, sind im Umfang der abgenommenen Elektrizitit der Bilanzgruppe fiir erneuer-
bare Energien zugeordnet.!55

Art. 26 Regel- und Ausgleichsenergie

I Die nationale Netzgesellschaft setzt fiir den Abruf von Regelenergie vorrangig
Elektrizitdt aus erneuerbarer Energie ein.

2 Die Beschaffung von Regelenergie kann, soweit technisch moglich, auch grenziiber-
schreitend erfolgen.

3 Verkauft ein Erzeuger, dessen Anlage Elektrizitat nach Artikel 15 EnG156 oder zum
Referenzmarktpreis nach den Artikeln 14 Absatz 1 oder 105 Absatz 1 EnFV157 ein-
speist, die physisch gelieferte Elektrizitét oder einen Teil davon der nationalen Netz-
gesellschaft als Regelenergie, so erhilt er fiir diese Elektrizitit weder eine Vergiitung

151 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Dez. 2016 (AS 2016 4629). Aufgehoben durch
Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, mit Wirkung seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7109).

152 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 7109).

153 SR 730.03

154 SR 730.0

155 Fassung gemiss Ziff. Il der V vom 23. Okt. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020
(AS 2019 3479).

156 SR 730.0

157 SR 730.03
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nach Artikel 15 EnG noch den Referenzmarktpreis nach Artikel 25 Absatz 1 Buch-
stabe b EnFV.158

4a. Kapitel:15° Pilotprojekte

Art. 26a

! Das Gesuch fiir ein Pilotprojekt ist beim UVEK einzureichen. Es muss alle Angaben
enthalten, die fiir die Uberpriifung der Voraussetzungen nach Artikel 23a StromVG
erforderlich sind, insbesondere:

a. den Gegenstand und das Ziel des Projekts;

b. die Projektorganisation;

c. die Modalititen zur Teilnahme am Projekt;

d. den Ort und die Dauer des Projekts;

e. die Bestimmungen des StromVG, von denen abgewichen werden soll.

2 Ergibt die Priifung des Gesuchs, dass dieses bewilligt werden kann, so erldsst das
UVEK eine Verordnung, in der die Rahmenbedingungen fiir das Projekt geregelt sind
(Art. 23a Abs. 3 StromVG). Das UVEK kann zur Beurteilung der Gesuche Sachver-
standige beiziehen. Es entscheidet mit Verfiigung {iber das Gesuch.

3 Gestiitzt auf eine Verordnung nach Absatz 2 kdnnen weitere Gesuche fiir entspre-
chende Pilotprojekte bewilligt werden.

4 Vergiitungen fiir ungedeckte Netzkosten nach Artikel 23a Absatz 4 StromVG be-
diirfen einer Bewilligung des UVEK. Die nationale Netzgesellschaft vergiitet dem
Netzbetreiber gestiitzt auf die Bewilligung die ungedeckten Netzkosten.

5 Die Ergebnisse des Projekts sind vom Inhaber der Projektbewilligung in einem
Schlussbericht auszuwerten. Der Schlussbericht und die zur Evaluation notwendigen
Daten und Informationen sind dem UVEK zur Verfligung zu stellen.

6 Das BFE fiihrt nach Abschluss des Projekts und im Hinblick auf den moglichen Er-
lass einer Gesetzesdnderung zuhanden des UVEK eine Evaluation durch. Es infor-
miert die Offentlichkeit iiber die Projekte und iiber die gewonnenen Erkenntnisse.

158 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 7109).

159 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023
(AS 2022 772).
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4b. Kapitel:160 Informationen zum Elektrizititsgrosshandelsmarkt

Art. 26abis 161 Informationspflicht

I Wer Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz hat, an einem Elektrizititsgrosshandelsmarkt
in der EU teilnimmt und aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 (EU-REMIT-
Verordnung)!62 verpflichtet ist, den Behorden der EU oder der Mitgliedstaaten Infor-
mationen zu liefern, muss die gleichen Informationen gleichzeitig und in gleicher
Form auch der EICom liefern.

2 Der EICom zu liefern sind insbesondere Angaben:
a. zu Transaktionen von Grosshandelsprodukten;

b.  iber die Kapazitit, die Verflig- und Nichtverfligbarkeit und die Nutzung von
Anlagen zur Produktion und zur Ubertragung von Elektrizitét.

3 Der ElCom sind tiberdies diejenigen Insiderinformationen zu liefern, die aufgrund
der EU-REMIT-Verordnung verdffentlicht worden sind. Die EICom kann den Zeit-
punkt fiir die Lieferung dieser Daten bestimmen.

4 Zusitzlich sind gegeniiber der EICom Firma oder Name, Rechtsform sowie Sitz oder
Wohnsitz anzugeben. Statt dieser Angaben kann auch der Datensatz geliefert werden,
der in der EU gemadss der EU-REMIT-Verordnung fiir die Registrierung erforderlich
ist.

5 Die ElCom kann Ausnahmen von der Informationspflicht gestatten, insbesondere
wenn von den fraglichen Angaben zu erwarten ist, dass sie fiir die Elektrizitdtsmarkte
von marginaler Bedeutung sind.

6 Als Grosshandelsprodukte gelten, unabhingig davon, ob sie an der Borse oder auf
andere Weise gehandelt werden:

a. Vertrige betreffend die Ubertragung und die Lieferung von Elektrizitit, bei
denen es nicht unmittelbar um die Nutzung durch Endverbraucher geht;

b. Derivate betreffend die Erzeugung, den Handel, die Lieferung und den Trans-
port von Elektrizitét.

Art. 260 Bearbeitung durch die EICom

I Die ElICom kann die von den informationspflichtigen Personen erhaltenen Daten
bearbeiten.

2 Sie bestimmt den Zeitpunkt der erstmaligen Datenlieferung.

160 Urspriinglich: 4a. Kapitel. Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 30. Jan. 2013, in Kraft seit
1. Juli 2013 (AS 2013 559).

161 Urspriinglich: Art. 26a.

162 Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europiischen Parlaments und des Rates vom
25. Okt. 2011 iiber die Integritit und Transparenz des Energiegrosshandelsmarkts,
Fassung gemiss ABI. L 326 vom 8.12.2011, S. 1.
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Art. 26¢ Informationssystem

I Die ElCom betreibt fiir die Daten ein Informationssystem, das sie nach Artikel 26a
Absitze 2 Buchstaben a und b sowie 3 und 4 gliedert.

2 Sie gewihrleistet einen sicheren Betrieb des Systems und schiitzt die Daten mit or-
ganisatorischen und technischen Mitteln vor unberechtigtem Zugriff.

3 Sie bewahrt die Daten so lange auf, wie sie sie braucht, lingstens aber zehn Jahre
nach der Datenlieferung. Danach bietet sie sie dem Bundesarchiv an. Daten, die das
Bundesarchiv nicht fiir archivierungswiirdig hélt, werden geldscht.

4c. Kapitel:163 Veroffentlichung von Qualitéiits- und Effizienzvergleichen

Art. 26d

I Die ElCom veréffentlicht die Ergebnisse der von ihr durchgefiihrten Qualitéts- und
Effizienzvergleiche in den Bereichen nach Artikel 22a StromVG jéhrlich auf ihrer
Webseite.

2 Sie sorgt fiir die Vergleichbarkeit der Ergebnisse.

3 Beim Netzkostenvergleich kann das BFE bei der Evaluation der Ergebnisse statis-
tisch-6konometrische Methoden verwenden. Die ElCom stellt dem BFE auf Anfrage
alle Auskiinfte und Unterlagen zur Verfiigung, die es fiir die Durchfithrung der Eva-
luation braucht.

5. Kapitel: Schlussbestimmungen
1. Abschnitt: Vollzug

Art. 27

1 Das BFE vollzieht die Verordnung, soweit der Vollzug nicht einer anderen Behorde
zugewiesen ist.

2 Es erlédsst die notwendigen technischen und administrativen Vorschriften, nament-
lich kann es:

a. technische und administrative Mindestanforderungen an ein sicheres, leis-
tungsfihiges und effizientes Netz festlegen; und

b. internationale technische und administrative Bestimmungen und Normen so-
wie Empfehlungen anerkannter Fachorganisationen fiir verbindlich erklé-
ren.164

163 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

164 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).
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3 Es erstattet dem Bundesrat regelméssig, erstmals spdtestens vier Jahre nach Inkraft-
treten der Verordnung, Bericht iiber die Zweckmissigkeit, Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit der Massnahmen des StromVG und der Verordnung.

4 Die Netzbetreiber konsultieren vor dem Erlass von Richtlinien nach den Artikeln 3
Absatz 1, 7 Absatz 2, 8a Absatz 2, 8abis Absatz 4, 8 Absatz 2, 12 Absatz 2, 13 Ab-
satz 1, 13abis Absatz 2, 17 und 23 Absatz 2 insbesondere die Vertreterinnen und Ver-
treter der Endverbraucher und der Erzeuger. Sie verdffentlichen die erwdhnten Richt-
linien und der Richtlinien nach Artikel 8 Absatz 2, 18 und 19¢ Absatz 5 iiber eine
einzige frei zugingliche Adresse im Internet. Kénnen sich die Netzbetreiber nicht in-
nert niitzlicher Frist auf diese Richtlinien einigen oder sind diese nicht sachgerecht,
so kann das BFE in diesen Bereichen Ausfithrungsbestimmungen erlassen. 165

5 Fiir den Beizug von privaten Organisationen gilt Artikel 67 EnG166 sinngemass. 167

2. Abschnitt: Anderung bisherigen Rechts

Art. 28

Die Anderungen bisherigen Rechts werden im Anhang geregelt.

3. Abschnitt: Ubergangsbestimmungen
Art. 29168

Art. 30 Anpassung bestehender Vertragverhéltnisse

I Verstossen Bestimmungen von bestehenden Vertrigen gegen die Vorschriften tiber
den Netzzugang oder das Netznutzungsentgelt, sind sie ungiiltig.

2 Fiihrt das Wegfallen von nicht mehr rechtméssigen Bestimmungen zu einer unver-
héltnisméssigen Benachteiligung der einen Vertragspartei, so hat sie Anspruch auf
einen Ausgleich in Form von Geldzahlungen oder anderen Gegenleistungen.

Art. 31

Die Verwendung von Einnahmen aus marktorientierten Zuteilungsverfahren geméss
Artikel 32 StromVG bedarf einer Bewilligung der EICom. Der Antrag nach Artikel 20
Absatz 1 an die EICom muss die weiteren Kosten im Ubertragungsnetz ausweisen und
darlegen, inwiefern diese nicht durch das Netznutzungsentgelt gedeckt sind.

165 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

166 SR 730.0

167 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 7109).

168 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, mit Wirkung seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 7109).
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4. Abschnitt:169 .
Ubergangsbestimmungen zur Anderung vom 12. Dezember 2008

Art. 31a Zinssatz fiir die betriebsnotwendigen Vermdgenswerte und
Korrekturfaktor

1 Der Zinssatz fiir die betriebsnotwendigen Vermogenswerte fiir Anlagen, die vor dem
1. Januar 2004 in Betrieb genommen wurden, ist in den Jahren 2009—2013 um einen
Prozentpunkt tiefer als der Zinssatz nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b. Fiir Inves-
titionen, die nach dem 31. Dezember 2003 in solche Anlagen getétigt wurden, gilt der
Zinssatz nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b.

2 Betreiber von Anlagen nach Absatz 1, fiir die keine Neubewertung vollzogen wurde,
oder die iiber eine nach Artikel 13 Absatz 1 festgelegte, einheitliche und sachgerechte
Nutzungsdauer oder iiber einen ldngeren Zeitraum linear abgeschrieben wurden, kon-
nen bei der EICom beantragen, dass fiir diese Anlagen der Zinssatz ohne die Reduk-
tion nach Absatz 1 verrechnet werden darf.

3 Ist das Netznutzungsentgelt fiir das Jahr 2009 kleiner als das ausgewiesene Netznut-
zungsentgelt fiir das Jahr 2008, so kann die EICom fiir das Jahr 2009 die Anwendung
des Netznutzungsentgelts des Jahres 2008 genehmigen.

Art. 315170

Art. 31c Anwendung der neuen Tarife, Verdffentlichung und Riickerstattung

I Die Netzbetreiber stellen fiir das erste Quartal 2009 Rechnung aufgrund der sich aus
Artikel 13, 31a und 315 ergebenden voraussichtlichen Tarife.

2 Sie ver6ffentlichen diese Tarife gemdss Artikel 10 bis spétestens zum 1. April 2009.

3 Sie erstatten die Differenz zu den bis Ende Marz 2009 in Rechnung gestellten Tari-
fen so schnell als moglich, spétestens mit der nach dem 1. Juli 2009 folgenden defini-
tiven Abrechnung zuriick.

Art. 31d Intertemporales Recht

I Die Artikel 13 Absatz 4, 15 Absatz 2 Buchstabe a, 31a-31c¢ finden Anwendung auf
im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens vor Behorden oder gerichtlichen Instanzen hingige
Verfahren.

2 Verfiigungen von Behorden, gegen die kein Rechtsmittel ergriffen wurde, konnen
auf Antrag oder von Amtes wegen an die Artikel 13 Absatz 4, 15 Absatz 2 Buchstabe
a, 31a-31c angepasst werden, wenn das dffentliche Interesse an der Anwendbarkeit
dieser Bestimmungen das private Interesse am Bestand der Verfiigung iiberwiegt.

169 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 12. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 6467).

170 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 30. Jan. 2013, mit Wirkung seit 1. Mirz 2013
(AS 2013 559).
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4a. Abschnitt:!7! .
Ubergangsbestimmung zur Anderung vom 1. November 2017

Art. 31e Einfiihrung intelligenter Messsysteme

1 Bis zehn Jahre nach Inkrafttreten der Anderung vom 1. November 2017 miissen
80 Prozent aller Messeinrichtungen in einem Netzgebiet den Anforderungen nach den
Artikeln 8adecies und 8b entsprechen. Die restlichen 20 Prozent diirfen bis zum Ende
ihrer Funktionstauglichkeit im Einsatz stehen.!72

2 Innerhalb der Ubergangsfrist von Absatz 1 bestimmt der Netzbetreiber, wann er
Endverbraucher und Erzeuger mit einem intelligenten Messsystem nach den Artikeln
8adecies und 8b ausstatten will. Unabhéngig davon sind mit einem solchen Messsystem
auszustatten:173

a.  Endverbraucher, wenn sie von ihrem Anspruch auf Netzzugang Gebrauch ma-
chen;

b.174 ..
3und 4 ...175

5 Notwendige Sonderabschreibungen wegen des Ausbaus von noch nicht vollstdndig
abgeschriebenen Messeinrichtungen des Netzbetreibers sind ebenfalls anrechenbare
Kosten.

Art. 311176

Art. 31g Netznutzungstarife
Die Netznutzungstarife des Tarifjahres 2018 richten sich nach bisherigem Recht.

171" Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 7109).

172" Fassung gemiss Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

173 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

174 Aufgehoben durch Ziff. II der V vom 29. Nov. 2023, mit Wirkung seit 1. Jan. 2024
(AS 2023 762).

175 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 3. April 2019, mit Wirkung seit 1. Juni 2019
(AS 2019 1381).

176 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, mit Wirkung seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).
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Art. 31k Abnahme und Vergiitung von Elektrizitit aus Anlagen,
die zum Referenz-Marktpreis einspeisen

Die Bilanzgruppe fiir erneuerbare Energien, die librigen Bilanzgruppen und die Netz-
betreiber miissen Elektrizitdt aus Anlagen, die zum Referenz-Marktpreis nach den Ar-
tikeln 14 Absatz 1 oder 105 Absatz 1 EnFV177 einspeisen, bis zum 31. Dezember
2018 nach bisherigem Recht abnehmen und vergiiten.

4b. Abschnitt:178 .
Ubergangsbestimmungen zur Anderung vom 3. April 2019

Art. 31i Ubertragung von Schaltfeldern

I Die nationale Netzgesellschaft iibertrigt Schaltfelder beim Ubergang zu einem
Kernkraftwerk, die bei Inkrafttreten der Anderung vom 3. April 2019 in ihrem Eigen-
tum stehen, die jedoch nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d nicht zum Ubertragungs-
netz gehdren, innerhalb von zwei Jahren gegen volle Entschddigung an den Eigentii-
mer des Kraftwerks. Fiir die Abwicklung der Ubertragung gilt Artikel 33 Absitze 5
und 6 StromVG sinngemass.

2 Wird der Leistungsbetrieb eines Kernkraftwerks innerhalb der Ubergangsfrist von
Absatz 1 endgiiltig eingestellt, so muss das Schaltfeld beim Ubergang zu diesem
Kraftwerk nicht mehr iibertragen werden.

Art. 315170

Art. 314180 Lieferung von Elektrizitit nach Artikel 6 Absatz 5bis StromVG

Vom Recht, Endverbraucher mit Grundversorgung nach den Bedingungen von Arti-
kel 6 Absatz 5%s StromVG mit Elektrizitdt zu beliefern, diirfen die Verteilnetzbetrei-
ber erstmals fiir das Tarifjahr 2019 und letztmals fiir das Tarifjahr 2030 Gebrauch
machen.

177 SR 730.03

178 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019
(AS 2019 1381).

179 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 25. Nov. 2020, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021
(AS 2020 6141).

180 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023
(AS 2022 772).
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4c. Abschnitt:!8! .
Ubergangsbestimmungen zur Anderung vom 25. November 2020

Art. 31/182

I Der Netzbetreiber kann Messsysteme, die elektronische Messmittel mit Lastgang-
messung der Wirkenergie, ein Kommunikationssystem mit automatisierter Daten-
iibermittlung und ein Datenbearbeitungssystem aufweisen, aber den Artikeln 8gdecies
und 86 noch nicht entsprechen, bis zum Ende ihrer Funktionstauglichkeit den 80 Pro-
zent nach Artikel 31e Absatz 1 zurechnen und verwenden, wenn:

a. sie vor dem 1. Januar 2018 installiert wurden; oder
b. ihre Beschaffung vor dem 1. Januar 2019 initiiert wurde.

2 Solange noch keine Messsysteme erhéltlich sind, die den Artikeln 8adecies und 85
entsprechen, kann der Netzbetreiber nétigenfalls Messsysteme nach Absatz 1 einset-
zen und bis zum Ende ihrer Funktionstauglichkeit den 80 Prozent nach Artikel 31e
Absatz 1 zurechnen.

3 Die Kosten der Messeinrichtungen, die den Artikeln 8adecies und 8b nicht entspre-
chen, aber nach den Absétzen 1 und 2 und nach Artikel 31e Absatz 1 zweiter Satz
eingesetzt werden diirfen, bleiben anrechenbar.

4 Fir den Einsatz von intelligenten Messsystemen bei Speichern gelten die Regeln
von Artikel 31e iiber die Einfithrung von intelligenten Messsystemen sinngem4ss.

5 Intelligente Messsysteme, die dem Endverbraucher, Erzeuger oder Speicherbetrei-
ber den Abruf und das Herunterladen seiner Messdaten nicht so ermdglichen, wie in
Artikel 8adecies Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 3 und Absatz 4 Buchstabe ¢ vorgeschrie-
ben, sind umgehend, spétestens aber bis zum 30. Juni 2021 nachzuriisten. Ausnahmen
nach den Absitzen 1 und 2 bleiben vorbehalten.

4d. Abschnitt:!83 .
Ubergangsbestimmung zur Anderung vom 23. November 2022

Art. 31m

Die neuen Bestimmungen zum Umgang mit Deckungsdifferenzen gelten erstmals fiir
die Deckungsdifferenzen des auf das Inkrafttreten folgenden Geschéftsjahres.

181 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 25. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021
(AS 2020 6141).

182 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

183 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023
(AS 2022 772).
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4e. Abschnitt:184
Ubergangsbestimmung zur Anderung vom 29. November 2023

Art. 310185

Innerhalb der Ubergangsfrist von Artikel 31e Absatz 1 bestimmt der Netzbetreiber,
wann er Endverbraucher und Erzeuger mit einem intelligenten Messsystem nach den
Artikeln 8adecies und 85 ausstatten will. Unabhéngig davon sind Erzeuger mit einem
solchen Messsystem auszustatten, wenn sie eine neue Erzeugungsanlage an das Elekt-
rizitdtsnetz anschliessen, deren Installation der Bewilligungspflicht nach Artikel 6
NIV186 unterliegt.

4f. Abschnitt:187
Ubergangsbestimmung zur Anderung vom 20. November 2024

Art. 310

1 Betreiber von Speichern ohne Endverbrauch, die vor dem 1. Januar 2025 in Betrieb
genommen wurden, kénnen innert einem Jahr seit Inkrafttreten dieser Bestimmung
mit einer Frist von drei Monaten Anspruch auf Grundversorgung erheben.

2 Erzeugungsbedingte Verstirkungen werden gemiss bisherigem Recht vergiitet,
wenn vor Inkrafttreten der Anderung vom 20. November 2024:

a.  der Netzbetreiber das technische Anschlussgesuch genehmigt hat; oder

b. der Netzanschlussvertrag abgeschlossen wurde.

4g. Abschnitt:!88
Ubergangsbestimmung zur Anderung vom 19. Februar 2025

Art. 31p

Die Information nach Artikel 194 Absatz 2 hat erstmals innerhalb von 30 Tagen nach
Inkrafttreten schriftlich zu erfolgen.

184 Eingefiigt durch Ziff. II der V vom 29. Nov. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2024
(AS 2023 762).

185 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).

186 SR 734.27

187 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025
(AS 2024 706).

188 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 19. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026
(AS 2025 139).
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5. Abschnitt: Inkrafttreten!s®

Art. 32 ...190

I Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt der Absétze 2—4 am 1. April 2008 in Kraft.
2 Artikel 11 Absétze 1 und 4 tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

3 Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.
4 191

189 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 12. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 6467).

190 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 12. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 6467).

191 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, mit Wirkung seit 1. Jan. 2018
(AS 2017 7109).
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Anhang 1192
(Art. 4 Abs. 3 Bst. a Ziff. 5, 4f Abs. 3, 8a Abs. 4, 13 Abs. 3bs und 18a Abs. 3)
Bestimmung des WACC
1 WACC
1.1 Der WACC entspricht der Summe aus 40 Prozent des Eigenkapitalkostensat-

1.2

1.3

2.2

3.2

33

zes (Zex) und 60 Prozent des Fremdkapitalkostensatzes (Zrk):
WACC = 0,4 x Zgx + 0,6 x Zpg

Der Zgk entspricht der Summe aus dem risikolosen Zinssatz fiir das Eigen-
kapital (rlZgk) und dem Produkt aus der Marktrisikoprdmie (MRP) und dem
Marktrisiko (Levered Beta, f;):

Zek =rlZgx + MRP x B

Der Zrx entspricht der Summe aus dem risikolosen Zinssatz fiir das Fremd-
kapital (rlZrk) und einem Bonitétszuschlag (BoZ), der auch die Emissions-
und Beschaffungskosten beriicksichtigt:

Zrx = rliZpx + BoZ

Risikoloser Zinssatz fiir das Eigenkapital

Der risikolose Zinssatz fiir das Eigenkapital entspricht der fiir das vorange-
hende Kalenderjahr verdffentlichten durchschnittlichen Jahresrendite (Zero-
Bond-Rendite) von Schweizer Bundesobligationen mit einer Restlaufzeit von
zehn Jahren.

Fillt der so berechnete Wert zwischen zwei ganze Prozentzahlen, so wird der
Mittelwert verwendet.

Marktrisikoprimie

Die Marktrisikopramie entspricht der Differenz zwischen der erwarteten
Aktienmarktrendite (Total Market Return) und dem risikolosen Zinssatz fiir
das Eigenkapital (Ziff. 2).

Die erwartete Aktienmarktrendite entspricht der Summe aus der realen histo-
rischen Aktienmarktrendite und der aktuellen Inflationserwartung. Fallt der
so berechnete Wert zwischen zwei ganze Prozentzahlen, so wird der Mittel-
wert verwendet.

Die reale historische Aktienmarktrendite wird aus dem Durchschnitt zwischen
dem geometrischem und dem arithmetischen Mittel der realen Jahresrenditen

192 Eingefiigt durch Ziff. IT der V vom 30. Jan. 2013 (AS 2013 559). Fassung gemiiss Ziff. 11

der V vom 12. Febr. 2025, in Kraft seit 1. Marz 2025 (AS 2025 121).
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34

4.2

43
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des Schweizer Aktienmarkts seit 1926 ermittelt. Massgebend sind die im In-
dex fiir Aktienrealwerte verdffentlichten Renditen.

Die aktuelle Inflationserwartung entspricht der von der Schweizerischen
Nationalbank im vorangehenden Kalenderjahr verdffentlichten langfristigen
Inflationserwartung.

Marktrisiko

Das Levered Beta entspricht dem Produkt aus dem Marktrisiko unter Aus-
schluss der Verschuldung (Unlevered Beta) und einem Faktor, der den Ein-
fluss des Verhéltnisses von Eigen- und Fremdkapital auf die Eigenkapitalren-
dite abbildet (Leverage-Faktor).

Das Unlevered Beta wird mit Hilfe einer Peergroup aus vergleichbaren euro-
péischen Netzbetreibern ermittelt. Dabei wird auf die Vergleichbarkeit der
Peergroup mit Schweizer Netzbetreibern in Bezug auf den Umsatzanteil von
Stromverteilung und -transport, den Regulierungsrahmen einschliesslich der
Art der Preisregulierung und andere relevante Risikotreiber geachtet. Etwaige
Unterschiede des Risikoprofils zwischen der Peergroup und Schweizer Netz-
betreibern kdnnen mit unterschiedlichen Gewichtungen von Teilen der Peer-
group oder einzelner Unternehmen der Peergroup oder mit direkten Korrek-
turen am Unlevered Beta beriicksichtigt werden. Bei den erforderlichen
Korrekturen wird der Fokus auf die europiischen Ubertragungsnetzbetreiber
gelegt.

Fiir die Bestimmung des WACC wird das Unlevered Beta wie folgt gerundet:

tatsdchlicher Wert gerundeter Wert
unter 0,025 0,00
von 0,025 bis unter 0,075 0,05
von 0,075 bis unter 0,125 0,10
von 0,125 bis unter 0,175 0,15
von 0,175 bis unter 0,225 0,20
von 0,225 bis unter 0,275 0,25
von 0,275 bis unter 0,325 0,30
von 0,325 bis unter 0,375 0,35
von 0,375 bis unter 0,425 0,40
von 0,425 bis unter 0,475 0,45
von 0,475 bis unter 0,525 0,50
von 0,525 bis unter 0,575 0,55
von 0,575 bis unter 0,625 0,60
von 0,625 bis unter 0.675 0,65
von 0,675 bis unter 0,725 0,70
von 0,725 bis unter 0,775 0,75
von 0,775 bis unter 0,825 0,80
von 0,825 bis unter 0,875 0,85
ab 0,875 0,90
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6.2

6.3

Risikoloser Zinssatz fiir das Fremdkapital

Der risikolose Zinssatz fiir das Fremdkapital entspricht der fiir das vorange-
hende Kalenderjahr ver6ffentlichten durchschnittlichen Jahresrendite (Zero-
Bond-Rendite) von Schweizer Bundesobligationen mit einer Restlaufzeit von
fiinf Jahren.

Féllt der so berechnete Wert zwischen zwei ganze Prozentzahlen, so wird der
Mittelwert verwendet.

Bonititszuschlag zuziiglich Emissions- und Beschaffungskosten

Als Bonitdtszuschlag fiir das Ausfallrisiko gilt die Differenz zwischen der
durchschnittlichen Verzinsung von Anleihen von Schweizer Unternehmen
mit vergleichbarer Bonitit wie jene der Peergroup und der durchschnittlichen
Verzinsung von risikolosen Anleihen (Index-Differenz). Eigenheiten des
Risikoprofils von Schweizer Stromnetzbetreibern und etwaige Unterschiede
zur Peergroup sind bei der Ermittlung der Bonitit zu beriicksichtigen.

Fiir die Emissions- und Beschaffungskosten werden zusétzliche 0,5 Prozent-
punkte angerechnet.

Der Bonititszuschlag zuziiglich der 0,5 Prozentpunkte fiir Emissions- und
Beschaffungskosten wird wie folgt gerundet:

tatsdchlicher Wert gerundeter Wert

unter 0,125 Prozent 0,00 Prozent
von 0,125 bis unter 0,375 Prozent 0,25 Prozent
von 0,375 bis unter 0,625 Prozent 0,50 Prozent
von 0,625 bis unter 0,875 Prozent 0,75 Prozent
von 0,875 bis unter 1,125 Prozent 1,00 Prozent
von 1,125 bis unter 1,375 Prozent 1,25 Prozent
von 1,375 bis unter 1,625 Prozent 1,50 Prozent
von 1,625 bis unter 1,875 Prozent 1,75 Prozent

Bei hoheren Werten erfolgt die Rundung analog.
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Anhang 1a'%3
(Art. 5a Abs. 1 und 8aauater Abs. 1)

Zu erreichendes Niveau beim Schutz vor Cyberbedrohungen

1 Zuweisung zu Kategorien

Die Netzbetreiber, Erzeuger, Speicherbetreiber und Dienstleister nach Artikel 5a wer-
den abhingig vom Umfang der transportierten Elektrizitit beziehungsweise der Leis-
tung in folgende Kategorien eingeteilt:

Kategorie A Kategorie B Kategorie C

1.1 Netzbetreiber mit einer
in ihrem Netzgebiet transpor-
tierten Elektrizitit von:

1.2 Dienstleister, die dauerhaft > 112 GWh/Jahr
Anlagen von Netzbetreibern =450 GWh/Jahr  und <112 GWh/Jahr
steuern konnen, sofern sie <450 GWh/Jahr
dadurch iiber ein einziges
System Zugriff haben auf eine
transportierte Elektrizitit von:

1.3 Erzeuger, mit Ausnahme
der Kernkraftwerksbetreiber,
und Speicherbetreiber, sofern
sie Anlagen von insgesamt
folgender Leistung betreiben
und diese iiber ein einziges
System steuern konnen: > 100 MW

1.4 Dienstleister, die dauerhaft > 800 MW und -
Anlagen von Erzeugern, <800 MW
mit Ausnahme der Kernkraft-
werksbetreiber, oder von Spei-
cherbetreibern steuern konnen,
sofern sie dadurch iiber ein
einziges System Zugriff haben
auf eine Leistung von:

193 Eingefiigt durch Ziff. I Abs. 2 der V vom 31. Mai 2024 (AS 2024 282). Bereinigt geméss
Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 706).
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2 Mindestwerte

Fiir die nachstehenden Aufgaben miissen, soweit diese anwendbar sind, mindestens
die folgenden Werte gemiss Ziffer 3.1.1 des IKT-Minimalstandards!94 der entspre-
chenden Kategorie erreicht und muss deren Erreichung auf Verlangen der ElICom
nachgewiesen werden (vgl. Art. 5a Abs. 3):

Schutzniveau Schutzniveau Schutzniveau
fiir Kategorie A fir Kategorie B fiir Kategorie C

2.1 Identifizieren (ID = Identify)

2.1.1 Inventar-Management (AM = Asset Management)
ID.AM-1
ID.AM-2
ID.AM-3
ID.AM-4
ID.AM-5
ID.AM-6 4

W W WA N
B LW W LW
NN W

2.1.2 Geschiftsumfeld (BE = Business Environment)
ID.BE-1 3

ID.BE-2
ID.BE-3
ID.BE-4
ID.BE-5

W W W W
DWW NN
|

2.1.3 Vorgaben (GV = Governance)
ID.GV-1
ID.GV-2
ID.GV-3
ID.GV-4

(SN I N N )
o e

2.1.4 Risikoanalyse (RA = Risk Assessment)
ID.RA-1
ID.RA-2
ID.RA-3
ID.RA-4
ID.RA-5
ID.RA-6

W Wk b~ bW
N W W W N
|

2.1.5 Risikomanagementstrategie (RM = Risk Management Strategy)

ID.RM-1 4 2 -
ID.RM-2 3 3 -
ID.RM-3 3 3 -

194 Siehe Fussnote zu Art. Sa Abs. 1.
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Schutzniveau Schutzniveau Schutzniveau
fiir Kategorie A fiir Kategorie B fiir Kategorie C

2.1.6 Lieferketten-Risikomanagement (SC = Supply Chain Riskmanagement)
ID.SC-1 3 3 -
ID.SC-2
ID.SC-3
ID.SC-4
ID.SC-5

3

W W W W
o WwWoWw

[\S]
|

2.2 Schiitzen (PR = Protect)
2.2.1 Zugriffsmanagement und -steuerung (AC = Access Control)
PR.AC-1 4 3
PR.AC-2
PR.AC-3
PR.AC-4
PR.AC-5
PR.AC-6
PR.AC-7

W A b~ WA W
W W W Wk~ W
NN NN W NN

2.2.2 Sensibilisierung und Ausbildung (AT = Awareness and Training)
PR.AT-1 4
PR.AT-2
PR.AT-3
PR.AT-4
PR.AT-5

W

W A~ W A
W W W W W
|

2.2.3 Datensicherheit (DS = Data Security)
PR.DS-1
PR.DS-2
PR.DS-3
PR.DS-4
PR.DS-5
PR.DS-6
PR.DS-7
PR.DS-8

W W W W WA W
NS SR SR SR S EROS I N 8}
|

W

2.2.4 Informationsschutzrichtlinien (IP = Information Protection Processes
and Procedures)

PR.IP-1
PR.IP-2
PR.IP-3
PR.IP-4
PR.IP-5
PR.IP-6
PR.IP-7
PR.IP-8

w W

W W W b~ b W B W
NN W R B W W
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Schutzniveau Schutzniveau Schutzniveau
fiir Kategorie A fiir Kategorie B fiir Kategorie C
PR.IP-9 4 2 2
PR.IP-10 4 2 _
PR.IP-11 3 2 -
PR.IP-12 3 2 -
2.2.5 Unterhalt (MA = Maintenance)
PR.MA-1 3 3 -
PR.MA-2 4 3 2
2.2.6 Einsatz von Schutztechnologie (PT = Protective Technology)
PR.PT-1 3 2 -
PR.PT-2 4 4 3
PR.PT-3 4 3 -
PR.PT-4 4 3 3
PR.PT-5 3 2 -
2.3 Erkennen (DE = Detect)
2.3.1 Auffilligkeiten und Vorfille (AE = Anomalies and Events)
DE.AE-1 3 2 -
DE.AE-2 3 -
DE.AE-3 3 2 -
DE.AE-4 3 2 -
DE.AE-5 3 2 -
2.3.2 Uberwachung (CM = Security Continous Monitoring)
DE.CM-1 3 3 2
DE.CM-2 3 3 2
DE.CM-3 3 2 -
DE.CM-4 3 3 2
DE.CM-5 3 3 2
DE.CM-6 3 2 -
DE.CM-7 3 2 2
DE.CM-8 3 2 -
2.3.3 Detektionsprozess (DP = Detection Processes)
DE.DP-1 4 4 2
DE.DP-2 3 2 -
DE.DP-3 3 3 -
DE.DP-4 3 2 -
DE.DP-5 3 2 -
2.4 Reagieren (RS = Respond)
2.4.1 Reaktionsplanung (RP = Response Planning)
RS.RP-1 3 3 2
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Schutzniveau Schutzniveau Schutzniveau
fiir Kategorie A fiir Kategorie B fiir Kategorie C

2.4.2 Kommunikation (CO = Communications)

RS.CO-1 3 3 2
RS.CO-2 4 4 )
RS.CO-3 3 2 -
RS.CO-4 3 2 -
RS.CO-5 3 2 -
2.4.3 Analyse (AN = Analysis)

RS.AN-1 3 3 -
RS.AN-2 3 3 -
RS.AN-3 2 2 -
RS.AN-4 2 2 -
RS.AN-5 2 2 -
2.4.4 Schadensminderung (MI = Mitigation)

RS.MI-1 3 3 2
RS.MI-2 3 2 2
RS.MI-3 3 2 2
2.4.5 Verbesserungen (IM = Improvements)

RS.IM-1 3 3 -
RS.IM-2 3 3 -
2.5 Wiederherstellen (RC = Recover)

2.5.1 Wiederherstellungsplanung (RP = Recovery Planning)

RC.RP-1 3 3 2
2.5.2 Verbesserungen (IM = Improvements)

RC.IM-1 3 2 -
RC.IM-2 3 2 -
2.5.3 Kommunikation (CO = Communications)

RC.CO-1 2 1 -
RC.CO-2 2 1 -
RC.CO-3 2 1 -
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Anhang 2195
(Art. 28)

Anderung bisherigen Rechts

Die nachstehenden Verordnungen werden wie folgt gedndert:
196

195 Uspriinglich: Anhang.
196 Die Anderungen konnen unter AS 2008 1223 konsultiert werden.

59760



734.71 Elektrische Anlagen

60/ 60



	1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
	Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich
	Art. 2 Begriffe

	2. Kapitel: Versorgungssicherheit
	1. Abschnitt: Netzanschluss
	Art. 3 …

	2. Abschnitt: Grundversorgung
	Art. 4  Grundversorgungstarife
	Art. 4a  Mindestanteile aus erneuerbaren Energien
	Art. 4b  Standardstromprodukt
	Art. 4c  Absicherung gegen Marktpreisschwankungen
	Art. 4d  Kosten für Massnahmen zur Effizienzsteigerung
	Art. 4e  Mitteilung von Änderungen der Grundversorgungstarife
	Art. 4f  Deckungsdifferenzen in der Grundversorgung
	Art. 5

	3. Abschnitt: Netzentwicklung
	Art. 5a  Schutz vor Cyberbedrohungen
	Art. 5abis   Szenariorahmen
	Art. 5b  Grundsätze für die Netzplanung
	Art. 5c  Koordination der Netzplanung
	Art. 6 Orientierung der ElCom
	Art. 6a   Mehrjahrespläne
	Art. 6b  Öffentlichkeitsarbeit der Kantone


	3. Kapitel: Netznutzung
	1. Abschnitt: Kostenrechnung und Rechnungsstellung
	Art. 7 Jahres- und Kostenrechnung
	Art. 7a  Rechnungsstellung

	1a. Abschnitt:  Informationspflichten
	Art. 7b

	1b. Abschnitt:  Messwesen, Informationsprozesse und Datenplattformbetreiber
	Art. 8 Messtarife
	Art. 8a  Anrechenbare Betriebskosten
	Art. 8abis   Anrechenbare Kapitalkosten
	Art. 8ater   Besondere Bestimmungen zu den anrechenbaren Messkosten
	Art. 8aquater   Deckungsdifferenzen im Bereich der Messkosten
	Art. 8aquinquies   Konstituierung des Datenplattformbetreibers
	Art. 8asexies   Organisation des Datenplattformbetreibers
	Art. 8asepties   Allgemeine Aufgaben des Datenplattformbetreibers
	Art. 8aocties   Aufgaben des Datenplattformbetreibers betreffend den Schutz und die Sicherheit der Daten
	Art. 8anovies   Kostenrechnung des Datenplattformbetreibers

	1c. Abschnitt: Intelligente Mess-, Steuer- und Regelsysteme
	Art. 8adecies   Intelligente Messsysteme
	Art. 8aundecies   Ausnahmen von der Pflicht zum Einsatz von intelligenten Messsystemen
	Art. 8aduodecies   Installation von zusätzlichen Elektrizitätszählern
	Art. 8b  Datensicherheitsprüfung
	Art. 8c
	Art. 8d  Umgang mit Daten aus intelligenten Mess-, Steuer- und Regelsystemen
	Art. 9 und 10

	2. Abschnitt: Netzzugang und Netznutzungsentgelt
	Art. 11 Netzzugang der Endverbraucher
	Art. 12 Anrechenbare Betriebskosten
	Art. 13 Anrechenbare Kapitalkosten
	Art. 13a  Kostenzuordnung für Massnahmen bei Gefährdung des sicheren Übertragungsnetzbetriebs
	Art. 13abis   Anrechenbare Kosten von Steuer- und Regelsystemen
	Art. 13b  Anrechenbare Kosten von innovativen Massnahmen für intelligente Netze
	Art. 13c  Anrechenbare Kosten von Massnahmen zur Sensibilisierung im Bereich der Verbrauchsreduktion
	Art. 13d  Anrechenbare Kosten von Informationsmassnahmen und von Öffentlichkeitsarbeit
	Art. 13e  Erzeugungsbedingte Verstärkungen: Kosten
	Art. 13f  Erzeugungsbedingte Verstärkungen: Aufgaben
	Art. 14 Grenzüberschreitende Netznutzung
	Art. 15  Anlastung von Kosten des Übertragungsnetzes
	Art. 16 Anlastung von Kosten des Verteilnetzes
	Art. 17 Anlastung von Kosten zwischen Netzen und Ermittlung der Höchstleistung
	Art. 18  Grundsätze für die Netznutzungstarife aller Netzebenen
	Art. 18a  Netznutzungstarife der Niederspannungsebene
	Art. 18b  Deckungsdifferenzen im Bereich der Netzkosten
	Art. 18c  Befreiung von der Pflicht zur Entrichtung des Netznutzungsentgelts
	Art. 18d  Rückerstattung des Netznutzungsentgelts
	Art. 18e  Rückerstattungstarife
	Art. 18f  Mit einem intelligenten Messsystem auszustattende Anlagen
	Art. 18g  Bestimmung der für die Rückerstattung massgeblichen Elektrizitätsmenge
	Art. 18h  Rückerstattung des Netznutzungsentgelts bei Pilot- und Demonstrationsanlagen
	Art. 18i  Richtlinien für die Rückerstattung des Netznutzungsentgelts
	Art. 19  Effizienzvergleiche sowie Überprüfung der Netznutzungs- und Elektrizitätstarife oder einzelner Kostenkomponenten

	2a. Abschnitt:   Netzdienliche Flexibilität sowie Steuer- und Regelsystem
	Art. 19a Netzdienliche Flexibilität
	Art. 19b Vertragsinhalte bei der Nutzung der Flexibilität
	Art. 19c Garantierte Nutzungen der Flexibilität
	Art. 19d Bestehende Flexibilität

	2b. Abschnitt:  Lokale Elektrizitätsgemeinschaften
	Art. 19e Bildung einer lokalen Elektrizitätsgemeinschaft
	Art. 19f Verhältnis unter den Teilnehmern einer lokalen Elektrizitätsgemeinschaft
	Art. 19g Verhältnis zum Verteilnetzbetreiber
	Art. 19h Reduktion des Netznutzungstarifs

	3. Abschnitt:  Engpässe bei grenzüberschreitenden Lieferungen, Ausnahmen beim Netzzugang und bei der Berechnung der anrechenbaren Netzkosten
	Art. 20  Handhabung der Vorrangregelung bei grenzüberschreitenden Lieferungen
	Art. 21 Ausnahmen beim Netzzugang und bei der Berechnung der anrechenbaren Netzkosten


	4. Kapitel: Systemdienstleistungen und Bilanzgruppen
	Art. 22 Systemdienstleistungen
	Art. 23 Bilanzgruppen
	Art. 24  Bilanzgruppe für erneuerbare Energien
	Art. 24a und 24b
	Art. 25  Zuordnung der Einspeisepunkte
	Art. 26 Regel- und Ausgleichsenergie

	4a. Kapitel:  Pilotprojekte
	Art. 26a

	4b. Kapitel:  Informationen zum Elektrizitätsgrosshandelsmarkt
	Art. 26abis   Informationspflicht
	Art. 26b Bearbeitung durch die ElCom
	Art. 26c Informationssystem

	4c. Kapitel:  Veröffentlichung von Qualitäts- und Effizienzvergleichen
	Art. 26d

	5. Kapitel: Schlussbestimmungen
	1. Abschnitt: Vollzug
	Art. 27

	2. Abschnitt: Änderung bisherigen Rechts
	Art. 28

	3. Abschnitt: Übergangsbestimmungen
	Art. 29
	Art. 30 Anpassung bestehender Vertragverhältnisse
	Art. 31

	4. Abschnitt:   Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 12. Dezember 2008
	Art. 31a Zinssatz für die betriebsnotwendigen Vermögenswerte und Korrekturfaktor
	Art. 31b
	Art. 31c Anwendung der neuen Tarife, Veröffentlichung und Rückerstattung
	Art. 31d Intertemporales Recht

	4a. Abschnitt:   Übergangsbestimmung zur Änderung vom 1. November 2017
	Art. 31e Einführung intelligenter Messsysteme
	Art. 31f
	Art. 31g Netznutzungstarife
	Art. 31h Abnahme und Vergütung von Elektrizität aus Anlagen, die zum Referenz-Marktpreis einspeisen

	4b. Abschnitt:   Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 3. April 2019
	Art. 31i Übertragung von Schaltfeldern
	Art. 31j
	Art. 31k  Lieferung von Elektrizität nach Artikel 6 Absatz 5bis StromVG

	4c. Abschnitt:   Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 25. November 2020
	Art. 31l

	4d. Abschnitt:   Übergangsbestimmung zur Änderung vom 23. November 2022
	Art. 31m

	4e. Abschnitt:   Übergangsbestimmung zur Änderung vom 29. November 2023
	Art. 31n

	4f. Abschnitt:   Übergangsbestimmung zur Änderung vom 20. November 2024
	Art. 31o

	4g. Abschnitt:   Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Februar 2025
	Art. 31p

	5. Abschnitt: Inkrafttreten
	Art. 32 …


	Anhang 1
	Bestimmung des WACC
	1 WACC
	2 Risikoloser Zinssatz für das Eigenkapital
	3 Marktrisikoprämie
	4 Marktrisiko
	5 Risikoloser Zinssatz für das Fremdkapital
	6 Bonitätszuschlag zuzüglich Emissions- und Beschaffungskosten


	Anhang 1a
	Zu erreichendes Niveau beim Schutz vor Cyberbedrohungen
	1 Zuweisung zu Kategorien
	2 Mindestwerte


	Anhang 2
	Änderung bisherigen Rechts


		Schweizerische Bundeskanzlei, Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen, info@bk.admin.ch
	2025-12-12T14:31:29+0100
	3003 Bern, Schweiz
	Systematische Rechtssammlung des Bundesrechts.




